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Editorial

die 1950er-Jahre gingen in die Geschichte der Bundesrepublik als 
das Jahrzehnt des Wirtschaftswunders ein. Als einer der Väter gilt  
Ludwig Erhard. „Wohlstand für alle“, lautete der Slogan der CDU vor 
der Bundestagswahl 1957. Ein anderer war: „Jeder, der etwas leistet, 
soll sich auch etwas leisten können.“ Viele Jahrzehnte später erlebten 
wir eine große Reform des Arbeitsmarktes. Vor genau 20 Jahren wollte 
die Regierung unter Gerhard Schröder mit der „Agenda 2010“ Anreize 
zu mehr Investitionen schaffen, unter anderem durch die Senkung der 
Lohnnebenkosten und den Abbau von Einstiegshürden. Zum Beispiel 
wurde Handwerkern erlaubt, auch ohne Meisterbrief einen Betrieb 
zu gründen. 

Und heute? Auch aktuell könnten wir mehr Gründungen, mehr 
Mut, mehr Innovationen und mehr Eigenverantwortung sehr gut  
gebrauchen. Bei einem Dax-Stand von rund 15.000 Punkten könnte  
man meinen, der deutschen Wirtschaft ginge es trotz aller Verwerfungen  
durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine richtig 
gut. Doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Der DAX repräsentiert 
nämlich nicht die unzähligen Klein- und Kleinstunternehmen und 
Mittelständler, die das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden. Und deren 
Situation gibt leider vielfach Anlass zur Sorge.

Energiepreisschock, gestörte Lieferketten, Inflation, Fachkräftemangel 
– multiple Krisen belasten insbesondere die kleinen und mittel großen 
Unternehmen, die nicht Teile ihrer Produktion oder des Absatzes ins 
Ausland verlagern können. Viele von ihnen haben harte Jahre der 
Pandemie hinter sich und müssen jetzt stark gestiegene Energiekosten 
tragen und höhere Preise im Wareneinkauf verkraften. Gleichzeitig 
setzt ihnen die Zurückhaltung ihrer Kunden beim Konsum infolge 
der Inflation stark zu. Handwerker, Gewerbetreibende, Landwirte, 
Freiberufler und viele andere sind zermürbt von den scheinbar nicht 
endenden Problemen. Auch die Suche nach ausgebildetem und be-
zahlbarem Personal gehört dazu. Unsere Aufgabe als Steuer- und 
Unternehmensberater ist es einmal mehr, viele unserer Mandanten 
durch schweres Fahrwasser zu leiten. Doch wie lange geht das noch 
gut? Wenn sich immer mehr die Frage stellen, „Warum tue ich mir 

das an?“, dann haben wir ein 
gewichtiges Problem. Was also  
tun, wenn familiengeführte 
Unternehmen keine Nachfol-
ger mehr finden und zugleich 
immer weniger Menschen mit 
einer eigenen Geschäftsidee  
die Selbstständigkeit wagen?

Geboren am Ende des Wirt-
schaf tsw under-Jahrzehnts 
wünsche ich mir einen breiten 
Konsens von Gesellschaft und 
Politik in Anerkennung und 
Förderung der Leistungsbereit-
schaft der Menschen, insbeson-
dere der Unternehmer. Unternehmertum entsteht oft im Kleinen. Ob 
Daimler oder Microsoft – auch Weltkonzerne sind mal klein ange-
fangen. Wer sich für ein Leben als selbstständiger Unternehmer oder 
eigenverantwortliche Führungskraft entscheidet, entscheidet sich für 
die Ungewissheit, für eine Aufgabe mit hoher sozialer Verantwortung 
und großen Anforderungen. Ich habe keine Zweifel, dass diese He-
rausforderungen auch zukünftig von vielen Menschen angenommen  
werden, wenn die gesellschaftliche, soziale und wirtschaftliche  
Anerkennung ausreichende Anreize dafür bietet. Lassen Sie uns  
gemeinsam daran arbeiten!

Viel Freude beim Lesen,

Ihr
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Steuerart Fällig-
keit

Ende Schonfrist 
bei Überweisung

Einkommenst., SolZ, KiSt 
Körperschaftst., SolZ

10.06. 14.06.

Umsatzsteuer

12.04. 15.04.

10.05. 14.05.

10.06. 14.06.

Lohnsteuer, SolZ, KiSt

12.04. 15.04.

10.05. 14.05.

10.06. 14.06.

Gewerbesteuer 17.05. 20.05.

Grundsteuer 17.05. 20.05.

Steuertermine April bis Juni 2023

Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung 
erst drei Tage nach Eingang des Schecks als erfolgt gilt.

Veranlagungszeitraum

2020 2021 2022 2023 2024

Für 
steuerlich 
Beratene

ohne Einkünfte  
aus Land- und 
Forstwirtschaft

31.08.22 31.08.23 31.07.24 31.05.25 30.04.26

mit Einkünften  
aus Land- und 
Forstwirtschaft

31.01.23 31.01.24 31.12.24 31.10.25 30.09.26

Für 
steuerlich 
nicht 
Beratene

ohne Einkünfte  
aus Land- und 
Forstwirtschaft

31.10.21 31.10.22 30.09.23 31.08.24 31.07.25

mit Einkünften  
aus Land- und 
Forstwirtschaft

30.04.22 30.04.23 31.03.24 28.02.25 31.01.26

Abgabefristen für die Einkommensteuererklärungen

Fällt in den oben genannten Fällen das Ende einer Frist auf einen Sonntag, einen gesetzlichen Feiertag 
oder einen Sonnabend, so endet die Frist mit dem Ablauf des nächstfolgenden Werktags.

Viele Steuerbürger oder deren Berater erhalten  
in diesen Tagen neue Steuerzinsbescheide. 
Bundesweit haben die Finanzämter begon-
nen, die gesetzliche Neuregelung der Vollver-
zinsung umzusetzen. Der Gesetzgeber hatte  
im vergangenen Jahr die Zinsen auf Steuer-
nachzahlungen und -erstattungen ab 2019 
von bisher 0,5 % auf 0,15 % pro Monat (von 6 % 
auf 1,8 % pro Jahr) abgesenkt. Der Grund: Das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hatte im 
Jahr 2021 den seit Jahrzehnten unverändert  
hohen Steuerzinssatz von 6 % pro Jahr für Zei-
ten ab dem Jahr 2014 für verfassungswidrig er-
klärt und den Gesetzgeber zur Neuregelung für 
Verzinsungszeiträume ab dem 1. Januar 2019 
sowie zur zukünftig regelmäßigen Anpassung 
an das Marktzinsniveau verpflichtet. 

Steuerzinsen können bei Steuererstattungen 
und Steuernachzahlungen anfallen, wenn die 
Festsetzung nicht innerhalb der zinsfreien  
Karenzzeit nach Ablauf des Steuerjahres er-
folgt. Die Karenzzeit beträgt in der Regel 
15 Monate. Insbesondere durch die Folgen 
der Corona-Pandemie wurden Steuererklä-
rungen in den letzten Jahren vielfach später  
als sonst üblich eingereicht und von den  
Finanzämtern bearbeitet. Infolgedessen erga-
ben sich auch häufiger die Karenzzeiten über-
steigende Verzinsungszeiträume.

In allen seitdem offenen Zinsfällen erstellt 
die Finanzverwaltung nun geänderte Zins-
bescheide. Betroffen sind Unternehmer und 
andere Steuerbürger, die in der Vergangenheit 

zu viele Steuerzinsen gezahlt haben. Wer in der 
Vergangenheit von 6 % Guthabenzinsen profi-
tiert hat, muss die überhöhten Zinsen im Regel-
fall nicht zurückzahlen, hier greift ein Vertrau-
ensschutz. Nachzahlungen können allerdings 
dann fällig werden, wenn die Finanzämter  
eine erstmalige Festsetzung von Nachzahlungs- 
und Erstattungszinsen aufgrund der seit  
September 2021 abzusehenden Einführung  
einer Neuregelung vorerst ausgesetzt hatten.

Weil mehrere Jahre und Steuerarten  
betroffen sind, werden häufig auch mehre-
re Zins bescheide von den Finanzämtern an 
die Steuer pflichtigen oder deren Berater ver-
schickt. Die Bescheide sollten genau geprüft 
werden, insbesondere wenn die Steuerzinsen 
im Rahmen einer betrieblichen Gewinner-
mittlung zu berücksichtigen sind. 

Unsere Meinung
Die aktuellen Zinsbescheide verursachen einen 
hohen Bearbeitungs- und Prüfungsaufwand 
in Zeiten, in denen die Kanzleien ohnehin 
durch Grundsteuerarbeiten und weitere Büro-
kratieaufwendungen stark belastet sind. Na-
türlich war es höchste Zeit, dass die seit langem 
unverständlich hohen Steuerzinsen abgesenkt 
werden. Kein Verständnis besteht aber darü-
ber, dass immer wieder erst das BVerfG den 
Gesetzgeber in die Schranken verweisen muss, 
bevor mit unverhältnismäßig hohem Aufwand  
sowohl für die Steuerbürger als auch für die 
betroffenen Verwaltungen gehandelt wird.  

Finanzämter versenden 
neue Zinsbescheide

Die Frist zur Einreichung der Jahresabschlüsse 
2021 zum elektronischen Bundesanzeiger en-
dete für offenlegungspflichtige Unternehmen 
am 31.12.2022. Das Bundesministerium für 
Justiz (BMJ) hat im Dezember 2022 auf seiner 
Webseite bekanntgegeben, dass gegen offenle-
gungspflichtige Unternehmen, die für das Ge-
schäftsjahr 2021 noch keinen Jahresabschluss 
eingereicht haben, bis zum 10. April 2023 kei-
ne Ordnungsgeldverfahren eingeleitet werden.

 Bereits im August 2022 hatte die Bundes-
steuerberaterkammer (BStBK) das BMJ auf-
gefordert, die Offenlegungsfrist entweder 
allgemein zu verlängern oder die bei Nicht-
einhaltung der Frist anfallenden Ordnungs-
gelder auszusetzen. Die BStBK hält einen 
generellen zeitlichen Gleichlauf mit den 
Steuer erklärungsfristen für dringend geboten, 
da die Bearbeitung von Steuererklärungen in 
der Regel mit der Erstellung und Offenlegung 
der Jahresabschlüsse in den Steuerkanzleien 
zusammenfällt. Darüber hinaus ist die der-
zeitige Arbeitsbelastung im Zusammenhang 
mit Corona-Hilfsprogrammen sowie den 
neuen Grundsteuererklärungen weiterhin 
außerordentlich hoch. 

Offenlegung von 
Jahresabschlüssen
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Die neue 
Grundsteuer
Teil 5 der Serie
Stand des Erhebungsverfahrens 
und Ausblick
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Ab 2025 wird eine nach neuen Abgrenzungs- 
und Bewertungsregeln berechnete Grundsteu-
er (GrSt) erhoben. In den vorangegangenen 
Ausgaben von Land und Wirtschaft hatten 
wir Ihnen das generelle Besteuerungsverfah-
ren sowie die Abgrenzung und Bewertung der 
Vermögensarten vorgestellt. Außerdem sind 
wir in Form eines FAQ-Katalogs auf Fragen 
eingegangen, die in der Praxis im Rahmen der  
Erstellung der Steuererklärungen vermehrt 
aufgetreten sind, und haben Ihnen aufgezeigt, 
wie es nach Abgabe der Feststellungserklärun-
gen bis zur Erhebung der neuen Grundsteuer  
im Jahr 2025 weitergeht. Heute werfen wir  
einen Blick auf den Stand des Verfahrens und 
darauf, was Eigentümer ab 2025 erwartet. 

Am 31. Januar 2023 endete für die meisten Ei-
gentümer der fast 36 Millionen Grundstücke 
in Deutschland die siebenmonatige Frist zur 
Abgabe der Grundsteuererklärung. Als einzi-
ges Bundesland hatte Bayern kurzfristig die 
Frist noch einmal um drei Monate verlängert 
und damit auf die hohe Arbeitsbelastung bei 
den Grundstückseigentümern und deren  
Beratern wie auch bei den Finanzämtern  
reagiert. Bundesweit lag die Abgabequote am 
31. Januar bei rund 75 %. Besonders viele of-
fene Fälle dürfte es in der Gruppe der Land- 
und Forstwirte sowie Verpächter geben, denn  

insbesondere die richtige Abgrenzung, Auf-
teilung und Bewertung des land- und forst-
wirtschaftlichen Vermögens ist aufwendig – 
und darüber hinaus auch potenziell strittig: 
Ausführlich hatten wir Sie in Ausgabe 3/2022 
von Land und Wirtschaft über die oftmals 
komplizierte grundsteuerliche Bewertung 
der landwirtschaftlichen Hofstelle informiert, 
wenn neben Wohngebäuden verschiedene 
Nutzungsarten vorliegen und manche Flächen 
nicht direkt zugeordnet werden können. 

Im Sinne unserer Mitglieder und Manda-
ten möchten wir selbstverständlich ver-
hindern, dass Aufträge zur Erstellung von 
Grundsteuer- Feststellungserklärungen, die 
nicht fristgerecht erledigt werden konnten, 
in eine mit Verspätungszuschlägen beleg-
te Fristüberschreitung geraten. Das Finanz-
ministerium Schleswig-Holstein hatte nach 
Ablauf der Abgabefrist in einer Mitteilung 
darauf hingewiesen, dass für verspätet abge-
gebene Erklärungen 25 Euro Verspätungszu-
schlag pro Monat erhoben werden können. 
Ferner könnte die Finanzverwaltung unter 
Umständen sogar ein Zwangsgeld von bis zu 
25.000 Euro festsetzen, um eine Abgabe der 
Grundsteuererklärung zu erzwingen, und 
darüber hinaus die Besteuerungsgrundlagen 
säumiger Grundstückseigentümer schätzen. 

Diese Maßnahmen würden laut Ministerium 
aber nicht greifen, wenn ein Antrag auf indi-
viduelle Fristverlängerung genehmigt wurde.

Was das Ministerium in seiner Pressemit-
teilung nicht erwähnt: Die Anträge auf indivi-
duelle Fristverlängerungen für bisher nicht zu 
klärende Einzelfälle führen erneut zu einem 
erheblichen Mehraufwand sowohl in den 
Steuerkanzleien als auch in den Finanzäm-
tern selbst, die auch diese zusätzlichen Ein-
zelanträge bearbeiten müssen. In der Praxis 
haben einige Finanzämter im Beratungs-
gebiet des LBV Unternehmensverbundes die 
Steuerberater daher inzwischen gebeten, von 
Einzelanträgen zur Fristverlängerung bis auf 
Weiteres abzusehen, solange die eingegan-
genen Feststellungserklärungen ohnehin 
noch nicht sämtlich bearbeitet werden kön-
nen. Dabei vertrauen die Finanzämter darauf, 
dass die Kanzleien auch weiterhin laufend  
die noch fehlenden Erklärungen einreichen. 
 
Verbände fordern, sämtliche 
Grund steu er bescheide  
generell vorläufig zu erlassen

Ungeachtet der bisher noch gar nicht abgege-
benen Steuererklärungen sind die Finanzämter 
dabei, die eingegangenen Grundsteuererklä-
rungen zu bearbeiten und mithilfe der erklär-
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ten Daten die Grundsteuerwerte zu ermitteln. 
Ist dies geschehen, versenden sie entsprechen-
de Bescheide an die Grundstückseigentümer 
beziehungsweise deren steuerliche Berater. 
Eine breite Allianz aus dem Bund der Steuer-
zahler, der Deutschen Steuer-Gewerkschaft, 
dem Deutschen Steuerberaterverband sowie 
Haus  &  Grund Deutschland dringt darauf, 
dass die Bescheide zur Feststellung des Grund-
steuerwertes von den Behörden generell vor-
läufig erlassen werden. In einer gemeinsamen 
Erklärung vom 30. Januar forderten die Ver-
bände die Bundesländer auf, ihre Finanzver-
waltungen entsprechend anzuweisen. Ziel sei 
es, eine sich abzeichnende Einspruchswelle zu 
verhindern und Eigentümern schnell Sicher-
heit zu verschaffen. Außerdem werde dadurch 
unnötige Mehrarbeit sowohl für die Finanz-
ämter als auch für die Steuerberater vermieden. 

Schon heute seien etliche Klagen und  
Einsprüche anhängig, die sich aufgrund ver-
fassungsmäßiger Bedenken gegen die Be-
rechnungsmethoden der neuen Grundsteu-
er richteten, hieß es. Gegen das sogenannte 
Bundesmodell, das in elf Bundesländern an-
gewendet wird, darunter Schleswig- Holstein 
und Mecklenburg-Vorpommern, wollen 
der Bund der Steuerzahler Deutschland und 
Haus & Grund Deutschland gemeinsam kla-
gen. Urteile seien erst in einigen Jahren zu 
erwarten. Sollte die gerichtliche Klärung  
eine Verfassungswidrigkeit jetzt geltender  
Bewertungsregeln ergeben, könnte diese  
für alle Bescheide gelten und nicht nur für  
die jener Eigentümer, die ihre Bescheide mit-
tels Einspruchs oder Klage angefochten und 
damit offen gehalten haben, argumentieren 
die Verbände in ihrer Erklärung. Bis Redak-
tionsschluss lag zu der Forderung noch keine 
Reaktion der Finanzbehörden vor.

Ernsthafte Zweifel an der Verfassungs-
rechtlichkeit ergeben sich unter anderem auf-
grund der pauschalen Bewertung: Das gesetz-
lich festgelegte Bewertungsverfahren sieht 
ausschließlich den Bodenrichtwert als Wert-
maßstab vor und bietet damit keine Möglich-
keit, im Einzelfall einen gutachterlich nachge-
wiesenen niedrigeren Wert anzusetzen. Das 
ist bei anderen Steuerarten anders. Bei der 
Erbschaftssteuer etwa kann der Steuerpflich-
tige Sachverständige mit der Erstellung eines 
Einzelwertgutachtens beauftragen und damit  

eine marktrealistische Grundstücksbewer-
tung erreichen. Dass diese Möglichkeit für die 
grundsteuerliche Bewertung fehlt, steht im 
Widerspruch zum obersten Ziel der gesamten 
Grundsteuerreform, eine sachgerechte Neu-
bewertung aller Grundstücke durchzuführen. 

Einspruch gegen Bescheide 
bei triftigen Gründen 

Da die Finanzverwaltungen im Arbeitsbe-
reich des LBV Unternehmensverbundes die 
Grundsteuerbescheide bisher nicht unter dem 
Vorbehalt der Nachprüfung erlassen, ist eine 
spätere Änderung nicht in vollem Umfang, 
sondern nur in dem begrenzten Rahmen der 
Korrekturvorschriften der Abgabenordnung 
und des Bewertungsgesetzes möglich. Anders 
ausgedrückt: Um die Bestandskraft eines vom 
Finanzamt zugestellten Grundsteuerwert-
bescheides zu verhindern, bleibt im Regelfall 
nur die Einlegung eines Einspruchs inner-
halb der einmonatigen Einspruchsfrist. Dies 
gilt für all jene Fälle, in denen triftige Gründe 
dafür vorliegen, die Bewertung anzuzweifeln. 
Beispiel: Sie besitzen ein Grundstück, das 
nicht bebaut werden darf, aber an ein Neu-
baugebiet grenzt und auf das derselbe hohe  
Bodenrichtwert wie beim Neubaugebiet  
angewendet werden muss.

Fortschreibung zur  
nachträglichen Korrektur  
in Betracht ziehen

Zu bedenken ist jedoch: Jeder Einspruch 
muss begründet werden, und spätestens, 
wenn das Finanzamt an seiner Auffassung 
festhält und damit nur noch der Klageweg 

vor dem Finanzgericht verbleibt, um den 
Grundsteuerbescheid offen zu halten, sollten 
man an die zu tragenden Kosten denken. Hat 
man keinen Einspruch eingelegt und erweist 
sich später das neue Grundsteuerrecht in den 
Musterklagen als korrekturbedürftig, könnte 
auch die Fortschreibung ein Mittel sein, um 
den Steuerbescheid zu korrigieren. Mit der 
Fortschreibung beziehungsweise Nachfest-
stellung kann das Finanzamt grundsätzlich 
immer reagieren, wenn sich in der Zeit zwi-
schen zwei Hauptfeststellungen Änderungen  
ergeben, die sich auf den Grundsteuerwert 
oder den Steuermessbetrag auswirken. Laut 
Bewertungsgesetz erfolgt eine Wertfort-
schreibung dann, wenn der aktuelle Grund-
stückswert von dem Wert zum Zeitpunkt 
der letzten Hauptfeststellung um mehr als 
15.000 € abweicht. Wird eine Wertfortschrei-
bung vor 2025 durchgeführt, wirken sich die 
aktuellen Steuerbescheide praktisch nicht aus. 

Achtung: Eigentümer sind 
verpflichtet, Änderungen  
am Grundstück dem  
Finanzamt anzuzeigen

Neben der Neubewertung aller Grundstücke  
in Deutschland zum Hauptfeststellungszeit-
punkt 1. Januar 2022 hat der Gesetzgeber in 
das Bewertungsgesetz auch eine Pflicht der 
Grundstückseigentümer neu aufgenommen, 
jede Änderung der Verhältnisse, die sich 
auf den Wert, die Vermögens- oder Grund-
stücksart oder die Eigentumsverhältnisse 
auswirkt, der Finanzverwaltung mitzuteilen. 
Dies muss von sich aus und ohne Aufforde-
rung seitens des Finanzamtes geschehen. Ent-
sprechendes gilt auch bei einem Übergang 

st
oc

k.
ad

ob
e.

co
m

_D
an

ie
l B

ah
rm

an
n



6

Steuern & Recht

Grundsteuer Spezial
Weitere Informationen  

auf www.lbv-net.de 
und www.shbb.de

des wirtschaftlichen Eigentums an einem auf 
fremdem Grund und Boden errichteten Ge-
bäude. Die Frist zur Abgabe der vereinfachten 
Erklärung beginnt mit Ablauf des Kalender-
jahres, in dem sich die Verhältnisse geändert 
haben. Grundstückseigentümer haben in den 
meisten Bundesländern dann lediglich einen 
Monat lang bis zum 31. Januar des folgenden 
Jahres Zeit, die Anzeige beim Finanzamt ein-
zureichen. Nur Hamburg, Niedersachsen und 
Baden-Württemberg gewähren hierfür eine 
dreimonatige Frist bis zum 31. März.

Grundsteuerlich relevant können verschie-
dene Änderungen sein – von Umbauten über 
Erweiterungen der Wohnfläche bis hin zu 
Umwidmungen von vermieteten Flächen. 
Beispiele: Ein Landwirt vermietet seit 
Mai 2022 eine vormals landwirtschaftlich ge-
nutzte Halle an einen Gewerbebetrieb. Oder 
er hat im vergangenen Jahr in seinem Wohn-
haus das Dachgeschoss zu Wohnzwecken 
ausgebaut. In beiden Fällen ist er verpflichtet,  
die Änderung dem Finanzamt bis Ende  
Januar 2023 beziehungsweise in Hamburg, 
Niedersachsen und Baden-Württemberg bis 
Ende März  2023 mitzuteilen. Änderungs-
anzeigen sind, wie schon die Erklärungen  
zur Feststellung der Grundstückswerte,  
grundsätzlich elektronisch abzugeben. Bei 
verspäteter Abgabe oder Nichterfüllung 
der Anzeigepflicht können die Finanzämter  
Verspätungszuschläge festsetzen. 

Unabhängig von der Anzeigepflicht kann 
die Fortschreibung eines Grundsteuer wertes 
auch von Amts wegen erfolgen. Das kann 
insbesondere der Fall sein, wenn der Grund-
stückseigentümer seiner Erklärungs- oder 
Anzeigepflicht nicht nachgekommen ist und 
dem Finanzamt alle steuererheblichen Tat-
sachen bereits bekannt sind. 

Grundsteuerbelastung  
ab 2025

Wenn Sie vom Finanzamt den Bescheid über 
den Grundsteuermessbetrag für die Haupt-
festsetzung zum 1. Januar 2022 erhalten haben, 
wissen Sie damit noch nicht, wie viel Grund-
steuer für das jeweilige Grundstück ab  2025 
zu zahlen sein wird. Grund hierfür ist, dass die 
Gemeinden erst im Laufe des Jahres 2024 die 
Hebe sätze für die Berechnung der Grundsteuer  

ab  2025 festsetzen. Aus den Angaben zum 
Grundstück setzt das Finanzamt den neuen 
Grundsteuerwert fest, der mit einer Grund-
steuermesszahl multipliziert wird. Diese Mess-
zahl richtet sich nach der jeweiligen Grund-
stücksart und beträgt für die Festsetzung  
der Grundsteuer ab 2025 im Bundesmodell
 0,55 % für Betriebe der Land- und Forst-

wirtschaft,
 0,34 % für unbebaute Grundstücke,
 0,31 % für Ein- und Zweifamilienhäuser,  

Mietwohngrundstücke und Wohnungs-
eigentum sowie 
 0,34 % für Teileigentum, Geschäftsgrund-

stücke, gemischt genutzte Grundstücke und 
sonstige bebaute Grundstücke.

Ergebnis der Multiplikation ist der indivi-
duelle Steuermessbetrag des Grundstücks, 
den die Finanzverwaltung der hebeberech-
tigten Stadt oder Gemeinde übermittelt.

Hebesätze: Tendenz steigend

Für die Städte und Gemeinden ist die Grund-
steuer neben der Gewerbesteuer und ihrem 
Anteil an der Einkommensteuer eine we-
sentliche Einnahmequelle. Nach Angaben 
des statistischen Bundesamtes betrugen 
die Einnahmen aus der Grundsteuer B im 
Jahr 2021 insgesamt 14,6 Milliarden Euro.  
Weitere 400  Millionen Euro nahmen die 
Gemeinden aus der Grundsteuer A ein, die 
auf das Vermögen der land- und forstwirt-
schaftlichen Betriebe erhoben wird. Jede 
Stadt oder Gemeinde legt durch Beschluss 
der Stadt- oder Gemeindeverwaltung ihre 
individuellen Hebesätze für die Grund- und 
Gewerbesteuer fest (siehe hierzu auch Teil 4 
der Grundsteuerserie in Ausgabe  4/2022  
von Land und Wirtschaft).

Durchschnittlicher Grundsteuer-Hebesatz erneut gestiegen
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NRW weiter mit dem höchsten Durchschnitts-Hebesatz – das 
Saarland zuletzt mit stärkster Erhöhung

343

350

362

386

387

391

393

396

398

425

439

482

551

Schleswig-Holstein

Bayern

Baden-Württemberg

Brandenburg

Rheinland-Pfalz

Sachsen-Anhalt

Mecklenburg-Vorpommern

Thüringen

Niedersachsen

Sachsen

Saarland

Hessen

Nordrhein-Westfalen
Datenreihe 1

4,9

1,6

4,8

3,0

1,2

1,8

2,5

1,1

2,9

0,9

7,9

6,4

4,3
Datenreihe 1

Durchschnittlicher Grundsteuer-B-Hebesatz der Kommunen
im jeweiligen Bundesland zum 31.12.2021 (nur Flächenländer)

Veränderung 2019/20
in Punkten

Quelle: EY Analyse Grundsteuer 2022



7

Steuern & Recht

Grundsteuer Spezial
Weitere Informationen  
auf www.lbv-net.de 
und www.shbb.de

Nach einer im Dezember 2022 veröffent-
lichten Analyse der IHK Schleswig-Holstein  
erhöhte sich im nördlichsten Bundesland bei 
der Grundsteuer B der Hebesatz im vergan-
genen Jahr um durchschnittlich vier Pro-
zentpunkte im Vergleich zum Vorjahr. Für 
die Erhebung befragte die IHK insgesamt 
215  Gemeinden mit 2.000 oder mehr Ein-
wohnern. Während 28 den Hebesatz für 
die Grundsteuer  B anhoben, gab es ledig-
lich drei Gemeinden, die ihren Grundsteu-
erhebesatz 2022 absenkten. Laut IHK hat-
ten bereits im Vorjahr 15 % der Gemeinden 
ihre Hebesätze angehoben, und es kann 
vermutet werden, dass in anderen Bundes-
ländern die Hebesätze derzeit ebenfalls ten-
denziell steigen. Zur Erinnerung: Im Zuge 
der Grundsteuerreform ist vorgesehen, dass 
die Gemeinden ihre Hebesätze für 2025 so 
anpassen, dass das Gesamtaufkommen der 

Grundsteuer nach der Ermittlung der neu-
en Steuermessbeträge gleich bleibt. Kritiker  
vermuten, dass einige Kommunen dieses  
Versprechen der Politik möglicherweise 
dadurch zu „umgehen“ versuchen, dass sie 
schon jetzt ihre Hebesätze erhöhen, um 
im Vergleichsjahr  2024 ein höheres Aus-
gangs-Grundsteueraufkommen vorzuwei-
sen. Allerdings könnten im Einzelfall auch 
steigende Kosten bei der Finanzierung von 
Infrastrukturmaßnahmen und andere 
haushaltstechnische Gründe eine Ursache 
für steigende Grundsteuer-Hebesätze sein.

Künftige Feststellungen

Ausschlaggebend für die Neufestsetzung 
der Grundsteuer ist ein Urteil des Bundes-
verfassungsgerichtes aus dem Jahr 2018. Die 
Verfassungsrichter hatten entschieden, dass 

die bisher verwendeten Einheitswerte nicht 
mehr als Wertbasis der Grundsteuer zulässig 
sind. Zuvor hatte es die Finanzverwaltung 
jahrzehntelang versäumt, diese Werte, wie 
gesetzlich gefordert, alle sechs Jahre an sich 
ändernde Wertverhältnisse anzupassen. Da-
mit dies in Zukunft nicht erneut passiert und 
der Anforderung des Bundesverfassungsge-
richtes nach einer realitätsgerechten Bewer-
tung der Grundstücke dauerhaft Rechnung 
getragen wird, sieht das Bundesmodell eine 
Neubewertung nach sieben Jahren vor. Der 
nächste Hauptfeststellungszeitpunkt für 
viele Grundstücksbesitzer in Deutschland 
ist damit der 1. Januar 2029. In Bundeslän-
dern mit eigenen Erhebungsmodellen sieht 
die Sache oft anders aus. Beachtenswert ist, 
dass Niedersachsen, Hamburg und Bayern 
bislang keine turnusgemäße Neubewertung 
vorgesehen haben. 

Weist ein Unternehmer die Umsatzsteuer  
in einer Rechnung fälschlicherweise mit 
19 % anstatt mit 7 % oder ein pauschalieren-
der Landwirt mit 7 % oder 19 % anstatt mit 
9 % unrichtig aus, gilt nach dem derzeitigen 
deutschen Umsatzsteuerrecht: Hinsichtlich 
der Rechnungskorrektur sowie der Rückzah-
lung einer überhöht ausgewiesenen Steuer auf 
Empfängerseite wird nicht zwischen Unter-
nehmern oder Endverbrauchern unterschie-
den. In allen Fällen verlangt das Gesetz eine 
Rechnungskorrektur. 

Anders sieht das der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) in einem Fall aus Österreich 
mit Urteil aus Dezember 2022: Wenn keine  
Gefährdung des Steueraufkommens vor-
liegt, weil eine Lieferung oder Dienstleistung  
ausschließlich an Endverbraucher erbracht 
wurde, die nicht zum Vorsteuerabzug berech-
tigt sind, schuldet der Unternehmer keine un-
richtig ausgewiesene Steuer. Eine Rechnungs-
korrektur ist nicht nötig. 

Die Klägerin, eine österreichische GmbH, 
betreibt einen Indoor-Spielplatz. Obwohl 

ihre Leistungen dem in Österreich gelten-
den ermäßigten Steuersatz unterliegen, 
wandte sie fälschlicherweise den Regel-
steuersatz an. Sie stellte an ihre nicht zum 
Vorsteuerabzug berechtigten Endverbrau-
cher-Kunden etwa  20.000  Kleinbetrags-
rechnungen mit zu hohem Steuerausweis 
aus und führte die zu hoch ausgewiesene 
Steuer an das Finanzamt ab. Nachdem die 
GmbH den Fehler erkannt hatte, berichtigte  
sie ihre Umsatzsteuererklärung und bean-
tragte die Rückerstattung der zu viel ge-
zahlten Steuer. Das Finanzamt verweigerte 
die Erstattung, da die GmbH nach österrei-
chischem Recht dazu verpflichtet ist, Rech-
nungskorrekturen gegenüber den Emp-
fängern durchzuführen. Das Ausstellen 
von Korrekturrechnungen war jedoch aus 
praktischen Gründen nicht mehr möglich, 
da die vielen Kunden nicht mehr ermittelt 
werden konnten.

Das österreichische Bundesfinanzgericht 
erkannte aber, dass im Ausgangssachverhalt 
keine Gefährdung des Steueraufkommens  

vorliegt, und legte dem EuGH Fragen zur 
Vorabentscheidung vor. Der EuGH begrün-
dete sein Urteil wie folgt: Eine zwingende 
Rechnungskorrektur sei nur durchzufüh-
ren, wenn die Umsatzsteuer zu Unrecht in 
Rechnung gestellt wurde und eine Gefähr-
dung des Steueraufkommens vorliegt, weil 
der Leistungsempfänger den unrichtig aus-
gewiesenen Steuerausweis als Vorsteuerab-
zug geltend machen könnte. Bei einem End-
verbraucher bestehe aber kein Risiko, dass 
dieser überhaupt keinen Vorsteuerabzug aus 
den Rechnungen beansprucht.

Offen bleibt, welche weiteren Fälle von die-
ser für die Unternehmen positiven Entwick-
lung der Rechtsprechung betroffen sein könn-
ten. Kann auch eine Rechnungskorrektur an 
einen Unternehmer unterbleiben, der keinen  
Vorsteuerabzug geltend machen kann? Ent-
sprechende Fälle sollten unter Heranziehung 
des EuGH-Urteils angefochten werden. Es 
bleibt abzuwarten, ob und wie das aktuelle 
EuGH-Urteil im deutschen Umsatzsteuer-
recht umgesetzt wird. 

Korrektur von Rechnungen mit 
falschem Umsatzsteuerausweis
Europäischer Gerichtshof entscheidet zugunsten der Steuerpflichtigen
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Da die Einnahmen aus dem Betrieb kleinerer 
PV-Anlagen rückwirkend ab 2022 steuerfrei ge-
stellt wurden, liegt sozialversicherungsrechtlich 
auch kein Arbeitseinkommen mehr vor, auf das 
Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflege-
versicherung erhoben werden. Dies hat der 
GKV Spitzenverband mit Schreiben aus Januar  
2023 klargestellt. Betroffen sind alle freiwilli-
gen Mitglieder der gesetzlichen Krankenver-
sicherung und Pflichtmitglieder, die daneben 
noch eine Rente oder einen Versorgungs-
bezug beziehen. Wenn Sie bisher Sozialver-
sicherungsbeiträge aufgrund der Einkünfte 
aus einer jetzt steuerfreien PV-Anlage gezahlt 
haben, können Sie rückwirkend für 2022 die 
zu viel gezahlten Beiträge erstattet bekommen.

Was ist zu beachten?
Die Sozialversicherungsbeiträge werden auf 
Basis des jüngsten Einkommensteuerbeschei-
des für künftige Jahre zunächst vorläufig  

festgelegt. Sobald ein neuer Ein kom men-
steuer bescheid vorliegt, werden die Bei-
träge rückwirkend für das Jahr, für das der 
Bescheid erlassen wurde, überprüft und end-
gültig festgesetzt.

Erzielen Sie keine weiteren beitragspflich-
tigen Einkünfte, ist die Krankenkasse ver-
pflichtet, die vorläufige Beitragsfestsetzung zu 
beenden und die Beiträge für 2022 zu korri-
gieren, sobald sie von der Änderung Kennt-
nis hat. Wichtig: Die Krankenkassen werden 
nicht von sich aus aktiv. Als Nachweis für den 
Wegfall des beitragspflichtigen Arbeitsein-
kommens aus der PV-Anlage können Sie Ihrer 
Krankenkasse eine Registrierungsbestätigung 
aus dem Marktstammdatenregister vorlegen.

Erzielen Sie Arbeitseinkommen auch ohne  
Berücksichtigung der Einkünfte aus einer  
begünstigten PV-Anlage, erfolgt eine Korrek-
tur der Beitragsfestsetzung, sobald der nächs-
te Einkommensteuerbescheid vorliegt. 

Steuerfreie Photovoltaik-Erträge  
sind auch sozialversicherungsfrei

Mit dem Jahressteuergesetz  2022 wurde 
die Einkommen- und Umsatzbesteuerung  
kleinerer Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) 
neu geregelt, um stärkere Anreize zum Aus-
bau erneuerbarer Energien zu geben. Weil 
in der Praxis zahlreiche Anwendungsfragen  
offen sind, hat die Bundessteuerberaterkam-
mer das Bundesfinanzministerium (BMF) 
dringend um Klärung gebeten. Eine Verlaut-
barung des BMF lag bis Redaktionsschluss 
dieser Ausgabe noch nicht vor, eine rechts-
sichere Beratung ist daher in vielen Einzel-
fällen leider noch nicht möglich.

 Steuerbefreiung in der Einkommensteuer
Steuerbefreit sind Einnahmen und Entnah-
men aus dem Betrieb von PV-Anlagen auf 
oder an
 Einfamilienhäusern einschließlich Neben-

gebäuden und nicht Wohnzwecken dienen-
den Gebäuden, wie zum Beispiel landwirt-
schaftliche Maschinenhallen, Stallgebäude, 
Gewerbehallen und dergleichen, mit einer in-
stallierten Bruttoleistung laut Marktstamm-
datenregister bis 30 kW peak (im Folgenden 
abgekürzt kWp) sowie
 sonstigen Gebäuden, zum Beispiel Mehr-

familienhäuser, mit einer installierten Brutto-
leistung laut Marktstammdatenregister bis 
15 kWp je Wohn- oder Gewerbeeinheit.

Es besteht kein Wahlrecht auf Steuerbefrei-
ung. Diese umfasst nicht nur neu errichtete 
Anlagen, sondern gilt rückwirkend auch für 
alle Einnahmen und Entnahmen nach dem 

31. Dezember 2021 aus Bestandsanlagen, die 
die genannten Kriterien erfüllen. Die Steuer-
befreiung gilt nur bis zu einer Maximalleis-
tung von 100 kWp pro Steuerpflichtigem oder 
Mitunternehmerschaft. 

 100 kWp – Freibetrag oder Freigrenze?
Viele der offenen Fragen betreffen die Inter-
pretation der 100 kWp-Grenze. In der Ein-
kommensteuer wird generell zwischen Frei-
beträgen und Freigrenzen unterschieden. 
Bei einem Freibetrag wird nur das darüber-
hinausgehende Einkommen versteuert. Eine 
Freigrenze hingegen führt bei deren Über-
schreitung zu einer kompletten Besteuerung 
der gesamten Einnahmen. Die Bundesregie-
rung antwortete Mitte Februar 2023 auf eine  
parlamentarische Anfrage, dass es sich bei 
der 100 kWp-Grenze ihrer Ansicht nach um  
eine Freigrenze handele – und verwies gleich-
zeitig darauf, dass Fragen im Zusammenhang 
mit der Steuerbefreiung kurzfristig mit den 
Vertretern der obersten Finanzbehörden der 
Länder erörtert würden. 

 Berechnung des 100 kWp-Höchstwertes 
unklar
Die Bundessteuerberaterkammer bittet das 
BMF auch um dringende Klärung, wie die 
100 kWp-Grenze zu berechnen ist. Laut Ge-
setz erfolgt die Deckelung bei 100 kWp 

„pro  Steuerpflichtigem oder Mitunterneh-
merschaft“. Es ist allerdings unklar, ob ei-
ne Mitunternehmerschaft als gesondertes 
Steuer subjekt mit eigener 100 kWp-Ober-
grenze gilt oder ob die installierte Leistung der  
Gesellschaft anteilig den einzelnen Gesell-
schaftern zuzurechnen ist. 
Beispiel: A betreibt auf seinem privaten  
Ein familienhaus eine PV-Anlage mit 12 kWp 
Leistung. Außerdem gehört ihm gemeinsam 
mit seinen beiden Geschwistern je zu einem 
Drittel ein vermietetes Mehrfamilienhaus. Auf 
dem Dach dieses Hauses ist eine PV-Anlage mit 
einer Leistung von 90 kWp installiert. Schließ-
lich besitzt A allein auch noch ein vermiete-
tes Mehrfamilienhaus, das ebenfalls mit einer  
PV-Anlage mit einer Leistung von 60 kWp aus-
gestattet ist. Jede PV-Anlage für sich erfüllt die 

Steuerbefreiung kleinerer PV-Anlagen
Neues Gesetz mit vielen offenen Fragen
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Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil aus 
Juni 2022 unter Aufgabe seiner früheren Recht-
sprechung entschieden, dass nicht nur gewerb-
liche Gewinne, sondern auch Verluste aus einer 
gewerblichen Tätigkeit zur Umqualifizierung 
sämtlicher Einkünfte einer Personengesell-
schaft führen. Im Urteilsfall ging es um eine 
vermögensverwaltende GbR, die aus dem Be-
trieb einer PV-Anlage auf dem Dach des Ver-
mietungsobjektes steuerliche Verluste erzielte.

Die Gefahr einer gewerblichen Infizierung 
freiberuflich oder land- und forstwirtschaft-
lich tätiger Personengesellschaften hat in der 
Praxis große Bedeutung. Das Einkommen-
steuergesetz schreibt vor, wann eine Perso-
nengesellschaft bei Ausübung auch einzelner  
gewerblicher Tätigkeiten oder Erzielung auch 

gewerblicher Einnahmen nach Überschreitung 
bestimmter Bagatellgrenzen in vollem Umfang 
als Gewerbebetrieb gilt. Die steuerliche Kon-
sequenz einer gewerblichen Infizierung, auch 
Abfärbung genannt, ist die Entstehung bezie-
hungsweise Fiktion eines Gewerbebetriebes, 
der sämtliche Tätigkeiten der Personengesell-
schaften mit allen sich daraus ergebenen Fol-
gen für die Gewinnermittlung, Einkommens-
steuer, Gewerbesteuer und dergleichen umfasst.

Im Dezember 2019 hatte der Gesetzgeber als 
Reaktion auf eine vormalige Entscheidung des 
BFH, nach der ausschließlich Gewinne, nicht 
aber auch Verluste andere Einkünfte einer Per-
sonengesellschaft infizieren, das Einkommen-
steuergesetz geändert und gesetzlich festge-
schrieben, dass rückwirkend ab dem 1. Januar  

2019 auch gewerbliche Verluste abfärben. Mit 
seinem neuen Urteil aus Juni 2022 hat der BFH 
das alte Recht nun auch für noch offene Ver-
anlagungszeiträume vor 2019 außer Kraft ge-
setzt und entschieden, dass neben Gewinnen 
auch Verluste aus originärer gewerblicher Tä-
tigkeit zur Abfärbung bei Personengesellschaf-
ten führen. Der BFH hatte hinsichtlich der 
Rückwirkung seines Urteils keine verfassungs-
rechtlichen Bedenken. Zudem entschieden 
die Richter, dass eine Bagatellgrenze auch bei  
Anwendung der Neuregelung zu beachten ist. 
Zu einer Abfärbung kommt es danach in der 
Regel nur dann, wenn die Nettoumsätze aus ge-
werblicher Tätigkeit 3 % der Gesamtum sätze 
der Gesellschaft und zugleich den Höchst-
betrag von 24.500 € nicht übersteigen. 

Steuerliche Abfärbung auch bei gewerblichen Verlusten

Voraussetzungen für die Steuerbefreiung. Rech-
net man A seinen Anteil an der Vermietungs-
GbR zu, entfallen auf ihn insgesamt 102 kWp 
(12 kWp vom eigenen Wohnhaus + 60 kWp vom 
Mietshaus im Alleinbesitz + anteilig 30 kWp  
aus der Vermietungs-GbR). Damit wären bei 
ihm die Einkünfte aus allen PV-Anlagen steuer-
pflichtig. Für seine Geschwister bliebe es bei 
dieser Berechnung bei der Steuerfreiheit, so-
fern sie nicht ebenfalls weitere PV-Anlagen be-
treiben. Wird aber die GbR bei der Berechnung 
der 100 kWp-Grenze gesondert betrachtet,  
blieben in diesem Bespiel die Einkünfte aus 
den PV-Anlagen insgesamt steuerfrei. 

 Steuerlichen Folgen des Übergangs zur 
Steuerfreiheit 
Unklar ist bisher auch die steuerliche Behand-
lung von Investitionsabzugsbeträgen. Bisher 
konnten unter bestimmten Umständen bis 
zu 50 % der Investitionskosten bereits in den 
Jahren vor der Anschaffung einer PV-Anlage 
steuerlich als Investitionsabzugsbetrag geltend 
gemacht werden. Sollte diese Möglichkeit für 
PV-Anlagen, die jetzt steuerfrei gestellt wurden, 
nicht mehr gelten, stellt sich die Frage, wie mit 
Investitionsabzugsbeträgen umzugehen ist, die 
in den Jahren 2020 und 2021 gebildet wurden, 
ohne dass die Anschaffung bereits erfolgte.

Bei den von der Neuregelung betroffenen 
PV-Anlagen lag bis  2021 ein steuerpflich-
tiger Gewerbebetrieb vor. Ungeklärt ist, ob 

die Steuerbefreiung ab  2022 eventuell zu  
einer steuerpflichtigen Entnahme der PV- 
Anlage ins Privatvermögen führt.

 Betriebsausgabenabzug entfällt
Gesetzlich klar geregelt ist, dass kein Verzicht 
auf die Steuerbefreiung zulässig ist, etwa um 
die Gesamtsteuerbelastung über einen länge-
ren Zeitraum zu optimieren. Der bisher mög-
liche Betriebsausgabenabzug geht mit der Neu-
regelung grundsätzlich verloren, es sei denn, der 
erzeugte Strom wird eigenbetrieblich genutzt.

 Nullsteuersatz in der Umsatzsteuer
In der Umsatzsteuer hat der Gesetzgeber im 
Zusammenhang mit kleinen PV-Anlagen  
einen neuen Steuersatz von Null eingeführt. 
Der Nullsteuersatz wirkt quasi wie eine Steuer-
befreiung. Dieser ist auf die Lieferung, die Ein-
fuhr und den innergemeinschaftlichen Erwerb 
sowie auf die Installation von Solarmodulen 
einschließlich aller wesentlichen Kompo-
nenten für den Betrieb von PV-Anlagen und 
Stromspeichern anzuwenden. Voraussetzung 
ist, dass die PV-Anlage an einen Betreiber ge-
liefert wird, der diese Anlage an einem Privat-
wohnhaus, einer Privatwohnung oder einem 
Gebäude, das für dem Gemeinwohl dienende 
Tätigkeiten genutzt wird oder in unmittelbarer 
Nähe zu einem der zuvor genannten Objekte 
nutzt. Diese Voraussetzungen gelten fiktiv als 
erfüllt, wenn die installierte Bruttoleistung 

der PV-Anlage laut Marktstammdatenregis-
ter nicht mehr als 30 kWp beträgt. Somit muss 
auch die Installation einer PV-Anlage auf be-
trieblichen Gebäuden bis zu dieser Leistung 
zum Nullsteuersatz abgerechnet werden. Auch 
hinsichtlich der umsatzsteuerlichen Behand-
lung hat das BMF ein Schreiben angekündigt. 

 Verzicht auf Anwendung der Kleinunter-
nehmerregelung entfällt 
Der Vorsteuerabzug als wirtschaftlicher 
Grund für einen Verzicht auf die Kleinunter-
nehmerregelung entfällt, wenn beim Bezug  
von PV-Anlagen oder Stromspeichern zu-
künftig ohnehin keine Vorsteuer mehr an-
fällt. Dies soll dem Bürokratieabbau dienen. 

 Umsatzbesteuerung der Strom-Entnahme
Durch die Neuregelung ändert sich die um-
satzsteuerliche Behandlung der Entnahme 
von Strom als unentgeltliche Wertabgabe bei 
einer zum Nullsteuersatz erworbenen PV-
Anlage. Das Finanzministerium Schleswig-
Holstein hat die Rechtsauffassung des LBV 
Unternehmensverbundes bestätigt, dass bei 
den betroffenen Anlagen zukünftig keine un-
entgeltlichen Wertabgaben zu besteuern sind. 
Für Altanlagen bleibt abzuwarten, ob die  
Finanzverwaltung Möglichkeiten eröffnen 
wird, die Anlagenbetreiber ebenfalls von der 
Besteuerung unentgeltlicher Wertab gaben zu 
befreien. 
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Steuern & Recht

Die Erhebung des Solidaritätszuschlags 
(SolZ) war in den Jahren 2020 und 2021 noch 
nicht verfassungswidrig. Dies hat der Bundes-
finanzhof (BFH) mit Urteil aus Januar 2023 
entschieden. 

Die Kläger hatten sich in der vom Bund der 
Steuerzahler unterstützten Musterklage ge-
gen die Fortführung des SolZ in den Jahren 
2020 und 2021 nach dem Auslaufen des Soli-
darpakts II und damit der Aufbauhilfen für 
die neuen Bundesländer im Jahr 2019 sowie 
die damit zusammenhängende Neuregelung 
des Länderfinanzausgleichs gewandt. 

Die Argumentation der Kläger 
Der SolZ dürfe als Ergänzungsabgabe nur 
zur Abdeckung von Bedarfsspitzen erhoben 
werden. Sein Ausnahmecharakter verbiete 
aber eine dauerhafte Erhebung. Auch neue 
Zusatz lasten, die etwa mit der Corona-Pan-
demie oder dem Krieg in der Ukraine ein-
hergingen, könnten den SolZ nicht rechtferti-
gen. Die Erhebung verletze die Kläger zudem 
in ihren Grundrechten. Der SolZ sei seit der  
Gesetzesänderung im Jahr 2021, nach der 
rund 90 % aller Steuerpflichtigen keinen SolZ 
mehr zahlen müssen, eine verkappte „Rei-
chensteuer“, die gegen den im Grundgesetz 
verankerten Gleichheitsgrundsatz verstoße.

Die Ablehnungsgründe des BFH
Der BFH ist den Argumenten der Kläger 
nicht gefolgt. Beim SolZ handelt es sich auch 
in Jahren  2020 und 2021 um eine verfas-
sungsrechtlich zulässige Ergänzungsabgabe 
zur Deckung eines zusätzlichen Finanzbe-
darfs des Bundes ohne Erhöhung der übrigen 
Steuern. Die Abgabe muss nicht von vornher-
ein befristet werden, und der Mehrbedarf für 
die Ergänzungsabgabe kann sich auch für 
längere Zeiträume ergeben. Allerdings ist ein 
dauerhafter Finanzbedarf regelmäßig über 
die auf Dauer angelegten Steuern und nicht 
über eine Ergänzungsabgabe zu decken. Des-
halb kann eine verfassungsgemäß beschlos-
sene Ergänzungsabgabe dann verfassungs-
widrig werden, wenn sich die Verhältnisse,  

die für ihre Einführung maßgeblich waren, 
grundsätzlich ändern oder wenn eine dauer-
hafte Finanzierungslücke entstanden ist.

Der SolZ sollte bei seiner Einführung im 
Jahr 1995 der Abdeckung der im Zusammen-
hang mit der deutschen Vereinigung entstan-
denen finanziellen Lasten dienen. Mit dem 
Auslaufen des Solidarpakts II und der Neu-
regelung des Länderfinanzausgleichs zum 
Jahresende 2019 hat der SolZ seine Rechtfer-
tigung als Ergänzungsabgabe nicht verloren, 
da keine zwingende rechtstechnische Ver-
bindung zwischen dem Solidarpakt II, dem 
Länderfinanzausgleich und dem SolZ besteht. 
Zudem bestand in den Streitjahren 2020 und 
2021 nach wie vor ein wiedervereinigungsbe-
dingter Finanzbedarf des Bundes, so der BFH. 
Der Gesetzgeber hat in der Gesetzesbegrün-
dung auf diesen fortbestehenden Bedarf, der 
unter anderem im Bereich der Rentenversi-
cherung und des Arbeitsmarkts gegeben war, 
hingewiesen und dargelegt, dass die Einnah-
men aus dem ab 2021 fortgeführten SolZ zu-
künftig die fortbestehenden wiedervereini-
gungsbedingten Kosten nicht decken werden.

Dass sich diese Kosten im Laufe der Zeit 
weiter verringern werden, hat der Gesetzgeber 
mit der ab dem Jahr 2021 in Kraft getretenen 
Beschränkung des SolZ auf die Bezieher höhe-
rer Einkommen und der damit verbundenen 
Reduzierung des Aufkommens in Rechnung 
gestellt. Aus dem Gesetz zur Rückführung des 

SolZ wird daher deutlich, dass der Gesetzge-
ber diesen nicht unbegrenzt erheben will, son-
dern nur für eine Übergangszeit. Ein finan-
zieller Mehrbedarf des Bundes, der aus der 
Bewältigung einer Generationenaufgabe re-
sultiert, kann auch für einen sehr langen Zeit-
raum anzuerkennen sein. Dieser Zeitraum 
ist beim SolZ jedenfalls auch 27 Jahre nach  
seiner Einführung noch nicht abgelaufen.

Der SolZ verstößt auch nicht gegen den all-
gemeinen Gleichheitssatz. Ab dem Jahr 2021 
werden aufgrund der erhöhten Freigrenzen 
nur noch die Bezieher höherer Einkommen 
mit dem SolZ belastet. Die darin liegende Un-
gleichbehandlung ist aber gerechtfertigt. Bei 
Steuern, die wie die Einkommensteuer und 
damit auch der SolZ an der Leistungsfähig-
keit des Steuerpflichtigen ausgerichtet sind, ist 
die Berücksichtigung sozialer Gesichtspunk-
te zulässig. Daher kann auch der Gesetzgeber 
beim SolZ, der im wirtschaftlichen Ergebnis 
eine Erhöhung der Einkommensteuer dar-
stellt, sozialen Gesichtspunkten Rechnung 
tragen und diesen auf Steuerpflichtige mit 
hohen Einkünften beschränken. Vor diesem 
Hintergrund ist die ab 2021 bestehende Staf-
felung des SolZ mit Blick auf das Sozialstaats-
prinzip des Grundgesetzes gerechtfertigt.

Unsere Meinung
Die Zukunft des SolZ bleibt ungewiss. Letzt-
endlich wird voraussichtlich das Bundes-
verfassungsgericht die Rechtmäßigkeit prü-
fen müssen, nachdem die Steuerpolitik über 
Jahrzehnte es nicht geschafft hat, eine plausi-
ble, zeitgemäße und mit gesundem Men-
schenverstand nachvollziehbare Lösung zu 
schaffen, zum Beispiel durch eine Integration  
des SolZ-Aufkommens in den Einkommen-
steuertarif. Karlsruhe hat in der Vergangen-
heit leider allzu sehr als Reparaturbetrieb der 
Steuerpolitik dienen müssen, ob bei der Ver-
mögensteuer, der Erbschaftsteuer oder der 
Grundsteuer. Beim SolZ zeigt sich nun erneut 
die Reformunfähigkeit der Steuerpolitik, ob-
wohl eine grundlegende, durchgängig schlüs-
sige Reform des Steuerrechts überfällig ist. 

BFH entscheidet: Solidaritätszuschlag 
ist noch verfassungsgemäß 
Nächste Station Bundesverfassungsgericht?
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Steuern & Recht

Zum 1.  Januar  2024 wird das Gesetz zur  
Modernisierung des Personengesellschafts-
rechts (MoPeG) in Kraft treten. Ziel der Re-
form ist es, die rechtlichen Regelungen zu den 
Personengesellschaften Offene Handelsgesell-
schaft (OHG), Kommanditgesellschaft (KG) 
und die Gesellschaft bürgerlichen Rechts an 
ein modernes Wirtschaftsleben anzupassen. 
Die verbleibende Zeit sollte genutzt werden, 
um zu klären, ob und welche Maßnahmen für 
bereits bestehende Gesellschaften ergriffen  
werden müssen oder zweckmäßig sein 
könnten, wie zum Beispiel eine Änderung 
des Gesellschaftsvertrages.

Der Kern der Reform liegt in der Über-
arbeitung der gesetzlichen Regelungen für 
die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (auch 
als GbR oder BGB-Gesellschaft bezeichnet). 
Zum einen wird erstmals die Rechtsfähigkeit 
der GbR gesetzlich geregelt, zum anderen soll 
für die rechtsfähige GbR ein Gesellschafts-
register – vergleichbar dem Handelsregister –  
eingeführt werden.

 Rechtsfähigkeit
Zwar wird die Rechtsfähigkeit einer GbR  
bereits seit mehreren Jahren von der Recht-
sprechung anerkannt, gesetzlich geregelt war 
sie bisher nicht. Eine GbR kann ab 2024 als 
rechtsfähige Gesellschaft oder nicht rechts-
fähige Gesellschaft bestehen.

Die Rechtsfähigkeit einer GbR ist gegeben, 
wenn sie nach dem gemeinsamen Willen der 
Gesellschafter am Rechtsverkehr teilneh-
men soll. Dies ermöglicht es der GbR, selbst 
Träger von Rechten und Pflichten zu werden,  
also Verträge mit Dritten abzuschließen  
oder Eigentum erwerben zu können. Wenn 
Gegenstand der GbR der Betrieb eines Unter-
nehmens unter gemeinschaftlichen Namen 
ist, gilt eine gesetzliche Vermutung, dass die 
GbR nach dem gemeinsamen Willen ihrer 
Gesellschafter rechtsfähig ist.

Die nicht rechtsfähige GbR ist eine reine  
Innen gesellschaft, mit der ausschließlich 
Rechtsverhältnisse der Gesellschafter unterein-
ander ausgestaltet werden. Gegenüber Dritten 
tritt die nicht rechtsfähige GbR nicht in Erschei-
nung und sie kann auch kein Vermögen haben.

 Gesellschaftsregister 
Das MoPeG sieht die Einführung eines  
Gesellschaftsregisters vor, in das die Gesell-
schafter einer rechtsfähigen GbR diese ein-
tragen lassen können. Durch das Gesell-
schaftsregister soll Publizität hergestellt 
werden. Für Dritte wird so erkennbar, dass 
eine GbR rechtsfähig ist, die so auch einen 
erhöhten Vertrauensschutz im Rechtsver-
kehr erlangt. Dritte können sich auch auf die 
Richtigkeit der Angaben im Gesellschaftsre-
gister berufen. Die Anmeldung zur Eintra-
gung in das Gesell schaftsregister muss ent-
halten: Name, Sitz und Anschrift der GbR 
und Angaben zu jedem Gesellschafter, das 
heißt bei natür lichen Personen Name, Vorna-
me, Geburts datum, Wohnort und bei juristi-
schen Personen oder rechtsfähigen Personen-
gesellschaften Firma oder Name, Rechtsform, 
sofern gesetzlich vorgesehen der Sitz, zustän-
diges Register und Registernummer. Außer-
dem muss die Registeranmeldung für die GbR 
Angaben zur Vertretungsbefugnis der Gesell-
schafter und eine Versicherung, dass die Gesell-
schaft nicht bereits im Handels- oder Partner-
schaftsregister eingetragen ist, enthalten. 

Die rechtsfähige GbR muss nach Eintra-
gung in das Gesellschaftsregister den Namens-
zusatz „eingetragene Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts“ oder „eGbR“ verwenden.

Die Eintragung in das Gesellschafts-
register ist grundsätzlich freiwillig. Aller-
dings ist die Eintragung der rechtsfähigen 
GbR in das Gesellschaftsregister erforder-
lich, wenn die GbR eigene Rechte in anderen 
Registern eintragen oder ändern lassen will. 
Dies betrifft zum Beispiel die Eintragung ei-
ner rechtsfähigen GbR in das Grundbuch 
als Eigentümerin eines Grundstücks oder 
die Eintragung in die Gesellschafterliste  
einer GmbH. Hierdurch soll erreicht werden, 
dass Änderungen im Gesellschafterbestand 
der GbR nur noch im Gesellschaftsregister 
geändert werden müssen und nicht auch in 
den anderen Registern. Weiter ermöglicht 
die Eintragung in das Gesellschafts register 
der rechtsfähigen GbR die Teilnahme an 
Umwandlungen im Sinne des Umwand-
lungsgesetzes. Aus einer Eintragung folgt 

aber auch die Verpflichtung, die wirtschaft-
lich Berechtigten der rechtsfähigen GbR dem 
Transparenzregister zu melden.

Ist die Eintragung einmal erfolgt, besteht 
auch die Pflicht, zukünftige Änderungen bei 
den einzutragenden Angaben beim Gesell-
schaftsregister anzumelden. Eine Löschung 
der GbR aus dem Gesellschaftsregister ist erst 
möglich, wenn die GbR liquidiert wird. Die 
Entscheidung, eine GbR in das Gesellschafts-
register eintragen zu lassen, hat also eine  
dauerhafte Wirkung.

 Haftung der GbR-Gesellschafter
Die Gesellschafter einer GbR haften bereits 
nach geltendem Recht für Verbindlich keiten 
der Gesellschaft persönlich und unbegrenzt. 
Anders als für die Gesellschafter einer GmbH 
besteht für die Gesellschafter also ein unter 
Umständen erhebliches Haftungsrisiko, dessen 
man sich bei Gründung einer GbR oder Eintritt 
in eine bestehende GbR bewusst sein sollte. 

 Auswirkungen des MoPeG auf das 
Steuer recht
Das MoPeG wird auch Auswirkungen auf 
das Steuerrecht nach sich ziehen. Die Bundes-
regierung plant nach ersten Verlautbarungen,  
im Laufe des Jahres  2023 entsprechende 
Steuer gesetzesänderungen auf den Weg zu 
bringen, insbesondere im Bereich der Ein-
kommen- und Grunderwerbsteuer. Land 
und Wirtschaft wird hierüber berichten. 

Gesetzliche Neuerungen bei der GbR
Reform des Personengesellschaftsrechts ab 2024
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Steuern & Recht / Rechnungswesen

Für die steuerliche Bewertung von mehrjähri-
gen Kulturen in Baumschulbetrieben erlaubt 
die Finanzverwaltung bereits seit vielen 
Jahrzehnten anstelle einer jährlichen Einzel-
bewertung ein einfaches pauschales Bewer-
tungsverfahren. Die bisherige Fassung des 
sogenannten Baumschulerlasses des Bundes-
finanzministeriums (BMF) ist nur noch bis 
zum Ablauf des Wirtschaftsjahres 2022/23 
beziehungsweise bis 2023 anwendbar. 

Mit Schreiben aus Dezember 2022 hat das 
BMF einen neuen Erlass veröffentlicht, der 
erstmals für das kommende Wirtschaftsjahr 
2023/24 beziehungsweise 2024 gilt und bis 
zum Wirtschaftsjahr 2026/27 beziehungs-
weise bis 2027 anzuwenden ist. Im neuen 
Erlass sind die Flächenwerte je Hektar deut-
lich erhöht worden. Die Pauschalwerte für 
Flächen oder Flächenanteile mit Forstpflan-
zen sind von bisher 4.200 auf 4.800 €/ha und 

für Flächen oder Flächenanteile mit anderen 
Pflanzen von bisher 8.200 auf 8.800 €/ha  
angehoben worden. Wie bisher gilt: Werden  
Pflanzen in Töpfen oder Containern er-
zeugt oder vermarktet, ist der Flächenwert 
um 40 % zu erhöhen, Entsprechendes gilt für  
Pflanzen auf Schau-, Ausstellungs- und  
Verkaufsflächen.

An der Ermittlung der zu bewertenden  
Fläche und dem Flächennachweis ändert sich 
gegenüber der bisherigen Regelung nichts. Bei 
der elektronischen Übermittlung der Bilanz 
sowie der Gewinn- und Verlustrechnung an 
das Finanzamt muss zukünftig im E-Bilanz-
Datensatz die Berechnung des Pflanzen- und 
Flächenwerts anhand des Anbauverzeich-
nisses oder einer Flächenzusammenstellung 
mit aufgenommen werden.

Aufgrund der neuen höheren Wertansätze  
kann sich im kommenden Wirtschaftsjahr 

ein Mehrgewinn ergeben. Dieser darf zu 
höchstens 80 % in eine steuerfreie Rücklage 
eingestellt werden, die in den darauffolgen-
den Wirtschaftsjahren mit jeweils mindes-
tens einem Viertel wieder gewinnerhöhend 
aufzulösen ist. So kann ein bewertungs-
bedingter Mehrgewinn steuerlich auf bis zu 
fünf Wirtschaftsjahre verteilt werden.

Das BMF hat eine Verlängerung des neuen  
Baumschulerlasses über das Wirtschafts-
jahr 2027/28 beziehungsweise 2028 hinaus 
bereits angekündigt, sofern mit Ablauf des 
Kalender jahres 2026 statistisch repräsentati-
ve Daten des Projekts „Betriebsvergleich 4.0“ 
von Baumschulbetrieben vorliegen. Dieser  
Betriebsvergleich wird durch das Zentrum 
für Betriebswirtschaft im Gartenbau der 
Leibnitz Universität Hannover durch geführt. 
Bei Interesse kann Ihre Kanzlei Sie bei der 
Teilnahme unterstützen. 

Neuer Baumschulerlass
Höhere Bewertung mehrjähriger Kulturen ab dem Wirtschaftsjahr 2023/24

www.lbv-net.de

Wirtschaftsergebnisse 2021/22
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Kurzauswertung

inkl. Biogas 2021

Ausgleichszahlungen eines Grundstücks-
käufers für die Übernahme eines Ökokontos 
werden in voller Höhe für das Grundstück 
erbracht und sind deshalb der grunderwerb-
steuerlichen Bemessungsgrundlage hinzu-
zurechnen. So entschied das Finanzgericht 
Münster (FG) mit Urteil aus Oktober 2022.

Geklagt hatte eine Teilnehmerin eines be-
schleunigten Zusammenlegungsverfahrens 
nach dem Flurbereinigungsgesetz. Für eines 
der von ihr erworbenen Grundstücke hatte 
der Voreigentümer ein Ökokonto nach der 
Ökokontoverordnung Nordrhein-Westfa-
lens erhalten. Die Klägerin leistete unter an-
derem eine als „Geldentschädigung für die 
Übernahme eines Ökokontos“ bezeichnete 
Entschädigung, die das Finanzamt zusammen 
mit dem Entgelt für den Grund und Boden der 
Grunderwerbsteuer unterwarf. Der dagegen 
eingelegte Einspruch wurde als unbegründet  
zurückgewiesen, und auch die anschließende 
Klage vor dem FG Münster hatte keinen Er-
folg. Das FG erklärte in seiner Entscheidung,  

dass die Ökopunkte während ihrer gesamten 
Existenz Grundstücksbestandteil und kein 
davon zu trennendes Wirtschaftsgut seien.  
Sie existierten von ihrer Einbuchung bis zur 
Löschung oder Abbuchung der Maßnahmen 
und repräsentierten in dieser Zeit einen be-
stimmten, behördlich anerkannten natur-
schutzrechtlichen Grundstückszustand. 
Ökopunkte seien damit kein unabhängig 
vom Grundstück handelbares Wirtschafts-
gut, sondern nach Sinn und Zweck ledig-
lich ein Instrument zur Beschleunigung von 

Eingriffsvorhaben, in denen Kompensations-
maßnahmen durchzuführen sind. 

Erwirbt demnach ein Steuerpflichtiger 
entgeltlich ein Grundstück, auf dem Öko-
punkte ruhen, und hat der Erwerber für 
die Übernahme des Ökokontos neben dem 
Grundstückskaufpreis ein gesondertes Ent-
gelt zu leisten, sei auch dieser Betrag Gegen-
leistung für den Grundstückserwerb und  
unterliege somit auch der Grunderwerbsteuer. 

Gegen das FG-Urteil wurde Revision beim 
Bundesfinanzhof eingelegt. 

Grunderwerbsteuer auch auf 
Kaufpreisanteile für Ökopunkte
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Rechnungswesen

Damit Sie die Orientierung behalten …
… informiert die Kurzauswertung über die wirtschaftliche Entwicklung 

der Mitgliedsbetriebe im Wirtschaftsjahr 2021/22 (ohne Auswertung der 
schweinehaltenden Betriebe, siehe Text im Kasten rechts). 

www.lbv-net.de

Wirtschaftsergebnisse 2021/22
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Kurzauswertung

inkl. Biogas 2021

Die Kurzauswertung des Landwirtschaftlichen 
Buchführungsverbandes liefert landwirtschaft-
lichen Unternehmern seit vielen Jahrzehnten 
Daten für einen individuellen Betriebsvergleich 
und ermöglicht damit ein effektives Bench-
marking zur Begleitung einer zielgerichteten 
Betriebsentwicklung. Für die aktuelle Kurz-
auswertung 2021/22 war zunächst keine statis-
tische Auswertung von Veredelungsbetrieben 
möglich, da bis zum Redaktionsschluss An-
fang November keine ausreichende Anzahl an 
Jahresabschlüssen vorlag. Dafür gibt es mehre-
re Ursachen. Eine davon ist die bereits länger 
anhaltende angespannte Marktsituation für 
schweinehaltende Betriebe, ob Ferkelerzeugung 
oder Schweinemast, die viele Betriebe dazu  
bewegt, ihre Produktionsstrategie neu zu defi-
nieren oder andere Schwerpunkte zu setzen. 
Außerdem hat die angespannte Arbeitssituation 
in den Bezirksstellen aufgrund vieler Sonder-
aufgaben, unter anderem im Zusammenhang 
mit den Coronahilfen und der neuen Grund-
steuer, zu einer Verzögerung üblicher Routi-
ne arbeiten geführt. Inzwischen liegen für 
Schweine mastbetriebe genügend Abschlüsse  
für eine Auswertung vor, wenn auch die Daten-
basis weiter vergleichsweise klein ist.

Die nebenstehenden Grafiken fassen die 
wichtigsten Wirtschaftsergebnisse speziali-
sierter Schweinemastbetriebe für das Ge-
schäftsjahr 2021/22 zusammen. Ausgewertet 
wurden die Jahresabschlüsse von 36 Betrie-
ben. Zu beachten ist, dass wir in diesem 
Jahr eine größere Anpassung in der Aus-
wertungssystematik vorgenommen haben 
und Betriebe nunmehr unabhängig vom um-
satzsteuerlichen Besteuerungssystem in ein 
und derselben Auswertungsgruppe zusam-
menfassen (Land und Wirtschaft berichtete  
hierzu ausführlich in Ausgabe 4/2022).

Die Schweinemastbetriebe konnten nach 
einem sehr schwachen Vorjahr ihr ordent-
liches Ergebnis im abgelaufenen Geschäfts-
jahr im Schnitt auf rund 75.000  Euro stei-
gern. Die Erträge aus der Schweinemast sind 
bei einem leicht höheren Schweinepreis und 
einer gleichzeitig geringeren Anzahl an ver-
kauften Tieren aber tendenziell auf gleichem 
Niveau geblieben.  

Kurzauswertung 2021/22
Schweinehaltende Betriebe weiter unter Druck 

Schweinemast  Beratungsgebiet insgesamt (36 Betriebe)

Schweinepreis
■ Im abgelaufenen WJ 2021/22 stieg der durch-
schnittliche Schweinepreis gegenüber dem Vorjahr 
leicht auf 141 € an.
■ Im WJ 2019/20 konnten Mastschweine noch zu 
deutlich besseren Konditionen verkauft werden.

Verkaufte Mastschweine
■ Die Anzahl der verkauften Mastschweine 
lag im abgelaufenen WJ bei 2.697 Tieren je Be-
trieb. Sie ist seit dem WJ 2018/19 kontinuierlich  
gesunken.
■ Erfolgreichere Betriebe verkauften im Mittel 
knapp 170 Tiere mehr als der Gesamtdurchschnitt.

Spezialaufwand Tierproduktion
■ Der Spezialaufwand der Tierproduktion lag 
im Durchschnitt der ausgewerteten Betriebe etwa 
auf dem Vorjahresniveau.
■ Erfolgreichere Betriebe hatten einen um 
knapp 20.000 € geringeren Spezialaufwand  
Tierproduktion als der Gesamtdurchschnitt. 

Ordentliches Ergebnis
■ Spezialisierte Schweinemastbetriebe schlossen 
das abgelaufene WJ durchschnittlich mit einem 
ordentlichen Ergebnis von rund 75.000 € und  
damit besser als im sehr schwachen Vorjahr ab.
■ Die erfolgreicheren Betriebe erzielten mit 
155.000 € einen mehr als doppelt so hohen Gewinn 
wie der Durchschnitt der ausgewerteten Betriebe.
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Seit dem 1.  März  2023 finden die Gesetze 
für die Strom-, Gas- und Wärmepreisbrem-
sen Anwendung, die der Gesetzgeber Mitte 
Dezem ber 2022 zur Entlastung von Bürgern 
und Unternehmen von den stark gestiegenen 
Energiekosten für die Basisversorgung mit 
Strom, Erdgas und Fernwärme verabschiedet 
hatte. Strom- Gas- und Fernwärmekunden, 
Mieterinnen und Mieter müssen nach dem 
Willen des Gesetzgebers nichts tun: Energie-
versorger und Vermieter müssen die Entlastun-
gen in ihren Abrechnungen berücksichtigen. 

 Zeitliche Anwendung
Die Entlastungen gelten rückwirkend für die 
Monate Januar und Februar  2023 bis zum 
31.  Dezember  2023, eine Verlängerung bis 
zum 30. April 2024 ist möglich. 

 Umfang der Preisbremsen
Die Strompreisbremse deckelt die Kosten 
für Strom in Abhängigkeit vom bisherigen 
Stromverbrauch wie folgt:
 Für Verbraucher mit einem Stromver-

brauch von bis zu 30 000 kWh pro Jahr, vor 
allem also private Haushalte und kleinere  
Unternehmen, wird der Strompreis auf  
40 ct/kWh brutto, also incl. aller Steuern, Ab-
gaben, Umlagen und Netzentgelte, begrenzt. 
Dies gilt für den Basisbedarf von 80 % des 
prognostizierten Verbrauchs. 

 Für Verbraucher mit einem Stromver-
brauch von mehr als 30 000 kWh pro Jahr 
wird der Strompreis auf 13 ct/kWh netto, al-
so ohne Steuern, Abgaben, Umlagen und 
Netzentgelte, begrenzt. Dies gilt für den Ba-
sisbedarf von 70 % des prognostizierten Ver-
brauchs.

Die Gaspreis- und Fernwärmebremse deckelt 
die Kosten für Gas oder Fernwärme in Ab-
hängigkeit vom prognostizierten Gas- und 
Wärmeverbrauch wie folgt:
 Für Verbraucher mit einem Verbrauch von 

bis zu 1,5 Mio. kWh Gas oder Fernwärme 
pro Jahr, vor allem also private Haushalte und 
kleinere Unternehmen, wird der Gaspreis 
auf 12 ct/kWh und der Fernwärmepreis auf  
9,5 ct/kWh brutto, also incl. aller Steuern, Ab-
gaben, Umlagen und Netzentgelte, begrenzt. 
Dies gilt für den Basisbedarf von 80 % des 
prognostizierten Jahresverbrauchs. 
 Für Verbraucher mit einem Verbrauch von 

mehr als 1,5 Mio. kWh Gas oder Fernwärme  
pro Jahr, wird der Gaspreis auf 7 ct/kWh und 
der Fernwärmepreis auf 7,5 ct/kWh netto,  
also ohne Steuern, Abgaben, Umlagen und 
Netzentgelte, begrenzt. Dies gilt für den  
Basisbedarf von 70 % des prognostizierten 
Jahresverbrauchs.

Nach einem Bund-Länder-Eckpunktepa-
pier sollen auch private Haushalte und klei-
nere Unternehmen, die 2022 mehr als das 
Doppelte für sogenannte alternative und/
oder nicht leitungsgebundene Brennstoffe 
bezahlt haben, für den Zeitraum vom 1. Ja-
nuar bis zum 1.  Dezember  2022 rückwir-
kend eine Entlastung bis maximal 2.000 € 
erhalten. Über das Antrags- und Geneh-
migungsverfahren und die konkrete Höhe  
der Entlastungen für private Haushalte, die 
mit Heizöl, Holzscheiten, Holzhackschnit-
zel, Pellets, Kohle, Flüssig gas etc. heizen, war  
bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe von 
Land und Wirtschaft noch nicht entschieden.

Die Preisbremsen sollen die Verbrau-
cher entlasten. Doch manch einer geht leer 

aus. Wer kurz vor oder am 1. März zu einem  
günstigeren Anbieter gewechselt ist, hat  
seinen Anspruch auf den rückwirkenden  
Rabatt für Januar und Februar verloren. Das 
bestätigte das Bundeswirtschaftsministe-
rium. So bekommen etwa bei der Gaspreis-
bremse nur jene Verbraucher die Entlastung, 
die am 1. März mehr als 12 Cent pro kWh 
zahlen mussten. Preisbewusste Haushalte 
hingegen gehen leer aus.

 Besteuerung der Entlastungen 
Ein Gesetz, die Entlastungen durch die 
Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen bei 
Privatverbrauchern zu versteuern, gibt es 
derzeit noch nicht. Anders verhält es sich 
bei der sog. Dezember-Soforthilfe – im  
Dezember 2022 wurden die Abschlagszah-
lung für Gas und Wärme aus der Staatskasse 
bezahlt. Für diese Dezember-Soforthilfe hat 
der Gesetzgeber die Besteuerung bei Privat-
verbrauchern bereits beschlossen. Diese  
haben den Vorteil der Entlastung nach einer 
komplizierten Berechnungsformel zu ver-
steuern, wenn sie zur Zahlung des Solidari-
tätszuschlags verpflichtet sind, das heißt, 
wenn ihr zu versteuerndes Einkommen 
rund 67 Tsd. € bei Einzelveranlagung bezie-
hungsweise rund 134 Tsd. € bei Zusammen-
veranlagung übersteigt. Es ist damit zu rech-
nen, dass der Gesetzgeber in 2023 auch die 
Besteuerung der Strom-, Gas- und Wärme-
preisbremsen regeln wird. 

 FAQ-Katalog des Ministeriums
Einzelfragen zu den wesentlichen Inhalten 
der Gesetze hat das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) in ge-
sonderten FAQ beantwortet, die auf der In-
ternetseite www.bmwk.de veröffentlicht sind.

Land und Wirtschaft wird über die prakti-
sche Umsetzung und Rechtsentwicklung der 
mit „heißer Nadel gestickten“ Gesetze über 
die Strom-, Gas- und Wärmepreisbremsen 
weiter berichten. 

Entlastung der Verbraucher

Energiepreisbremse und Erlösabsch öpfung: Zwei Seiten einer Medaille
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Das Strompreisbremsegesetz (StromPBG), 
mit dem Bürger und Unternehmen von 
den stark gestiegenen Stromkosten entlastet 
werden sollen, ist nach kontroversen politi-
schen Diskussionen am 24. Dezember 2022 
in Kraft getreten. Zur Finanzierung sollen 
neben den Steuerzahlern auch maßgeblich 
die Stromerzeuger beitragen, indem Ein-
nahmen, die über einen Maximalertrag hi-
nausgehen, zu 90 % abgeschöpft werden. 
Die ursprünglich geplante Besteuerung von 
Übergewinnen wurde im Gesetzgebungs-
verfahren zugunsten einer Abschöpfung 
auf Ebene der Erträge, bei der die tatsäch-
lichen Produktionskosten unberücksichtigt 
bleiben, aufgegeben. Um den gestiegenen 
Produktionskosten zumindest ansatzweise 
und pauschal Rechnung zu tragen, wird für 
Strom aus Windkraft- und Photovoltaikanla-
gen ein Sicherheitszuschlag von 3 ct/kWh und 
bei Strom aus Biogasanlagen von 9 ct/kWh  
nicht abgeschöpft.

Die Laufzeit der Erlösabschöpfung beginnt 
am 1. Dezember 2022 und ist bis zum 30. Ju-
ni 2023 befristet. Sie kann durch Rechtsver-
ordnung verlängert werden, allerdings längs-
tens bis zum 30. April 2024.

 Betroffene Anlagen
Grundsätzlich fallen alle Anlagen zur Erzeu-
gung von Strom unter die Erlösabschöpfung 

– insbesondere auch Anlagen zur Stromerzeu-
gung aus erneuerbaren Energien. Ausgenom-
men sind Biomethan-Anlagen, um den Um-
stieg von Erdgas auf Biogas weiter anzuregen.

 Erlösabschöpfung nur bei Netzeinspeisung
Nicht erfasst sind Strommengen, die ohne 
Inanspruchnahme eines Netzes erzeugt und 
verbraucht werden, wie zum Beispiel Kraft-
werkseigenverbräuche oder Stromlieferun-
gen über Direktleitungen. Ob auch Strom-
lieferungen über geschlossene Verteilernetze 
von der Abschöpfung ausgenommen sind, 
war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe 
von Land und Wirtschaft noch unklar.

 Regelungen für Biogasanlagen
Biogasanlagen sind von der Erlösabschöp-
fung ausgenommen, wenn ihre Bemessungs-
leistung, und nicht wie zunächst geplant die 
installierte Leistung, unter 1 MW liegt. Bei 
flexibilisierten Biogasanlagen könnte daher 
eine „Drosselung“ von Vorteil sein, um die 1 
MW-Grenze nicht zu überschreiten. Zudem 
wurde der Sicherheitszuschlag (siehe oben) 
für Biogasanlagen nach längerer Debatte auf 
9 ct/kWh festgesetzt. 

Bei Biogasanlagen werden Anlagen in Ge-
stalt sogenannter Satelliten-BHKW entgegen 
den ursprünglichen Gesetzesplanungen nicht 
zusammengerechnet, das heißt, die Mindest-
größe von 1 MW ist für jede einzelne Sattel-
iten-Biogasanlage getrennt zu prüfen. 

 Regelungen für Photovoltaik- und Wind-
kraftanlagen
Sämtliche sonstigen Erneuerbare Energien-
Anlagen mit einer installierten Leistung bis zu 
1 MW sind von der Erlösabschöpfung ausge-
nommen. Da jedoch Photovoltaik-Freiflächen-
anlagen und neuere Windkraftanlagen in der 
Regel auf mehr als 1 MW ausgelegt sind, wer-
den hiervon hauptsächlich die Betreiber klei-
nerer Stromerzeugungsanlagen profitieren. 

Zu beachten ist, dass bei Windenergie- und 
Photovoltaik-Freiflächenanlagen eine Zusam-
menfassung mehrerer Anlagen stattfindet, 
wenn sich diese zum Beispiel auf demselben 
Grundstück, Gebäude, Betriebsgelände oder 
in sonstiger Art und Weise in unmittelbarer 
räumlicher Nähe befinden. 

 Ermittlung der Erlösabschöpfung
Betreiber von betroffenen Anlagen müssen 
selbstständig die Überschusserlöse und je-
weiligen Abschöpfungsbeträge ab Dezem-
ber 2022 für jeden Kalendermonat gesondert 
ermitteln. Im Hinblick auf die relativ kompli-
zierten und für die verschiedenen Stromer-
zeugungsanlagen unterschiedlichen Berech-
nungen wird an dieser Stelle auf detaillierte 
Erläuterungen verzichtet.

 Meldung der Erlösabschöpfung 
Die monatlich ermittelten Beträge sind dem 
zuständigen Übertragungsnetzbetreiber wie 
Tennet, 50 Hertz etc. zusammen mit der so-
genannten SEE-Nummer der Anlage nach 
dem Marktstammdatenregister sowie der 
Netzeinspeisung in 15-Minuten-Auflösung 
nebst deren Redispatch-Maßnahmen inner-
halb von vier  Monaten nach Ende des Ab-
rechnungszeitraums zu melden.

Für das Melde- und Zahlungsverfahren ist 
ein Portal in Planung, über das sämtliche In-
formationen an den Übertragungsnetzbetrei-
ber bereitgestellt werden können.

 Zahlung an den Netzbetreiber 
Daneben muss der Anlagenbetreiber dem zu-
ständigen Verteilernetzbetreiber, wie Stadt-
werke etc., die jeweiligen Überschusserlöse 
und Abschöpfungsbeträge melden und den 
selbst ermittelten Abschöpfungsbetrag zahlen. 

Die Meldung und Zahlung müssen bis zum 
15. Kalendertag des fünften Monats erfolgen, 
der auf den jeweiligen Abrechnungszeit-
raum folgt. Der erste Abrechnungszeitraum 
beginnt am 1. Dezember 2022 und endet am 
31.  März  2023. Die weiteren Abrechnungs-
zeiträume sind quartalsbezogen. Bei Nicht-
einhaltung von Fristen oder nicht korrekter 
Ermittlung beziehungsweise Abrechnung 
drohen empfindliche Bußgelder. 

 FAQ-Katalog des Ministeriums
Einzelfragen zu den wesentlichen Inhalten 
des Gesetzes hat das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) in ei-
nem FAQ-Katalog auf der Internetseite 
www.bmwk.de beantwortet. 

Abschöpfung bei den Stromerzeugern

Energiepreisbremse und Erlösabsch öpfung: Zwei Seiten einer Medaille
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Den Nerv der Zeit voll getroffen hat der 
Landwirtschaftliche Buchführungsverband 
mit seiner diesjährigen Jahrestagung: Rund 
320  Teilnehmer erlebten in den Holsten-
hallen in Neumünster interessante Vorträ-
ge zum Leitthema „Landwirtschaft der Zu-
kunft – nachhaltig, wirtschaftlich, vielfältig!“. 
Mehr als 400  Gäste verfolgten die Tagung  
außerdem per Livestream. Insbesondere die 
Wieder vernässung von Mooren wurde kont-
rovers diskutiert. 

 Chancen der Wiedervernässung 
Für Agrarwissenschaftler Harald Grethe, 
Professor an der Humboldt-Universität zu 
Berlin, ist die Sache klar: „Diejenigen, die 
heute trockene Moore bewirtschaften, wer-
den das schon bald nicht mehr tun“, sagte er 
auf der Jahrestagung. Unsere Vorfahren hät-
ten zwar mit viel Aufwand aus der natür-
lichen Landschaft mit Wald und Sumpf die 
heutige Kulturlandschaft geschaffen. Heute 
aber wüssten wir, dass trockene Moorkör-
per in erheblichem Umfang CO2 freisetzen. 
Bis zu 35 Tonnen CO2 pro Hektar und Jahr 
könnten durch Wiedervernässung vermie-
den werden. Bei Klimafolgekosten pro Tonne 
CO2 von 200 € entspräche das einem Betrag 
von jährlich 7.000 € pro Hektar. Das sei mit 
trockener Landwirtschaft nicht zu verdienen.  
Wichtig sei, Wiedervernässung nicht mit  
Renaturierung gleichzusetzen. „Blubbernde 

Standorte, in die man als Mensch gar nicht 
reinkommt, brauchen wir für den Klima-
schutz nicht.“ Durch Photovoltaik auf wie-
dervernässten Mooren ergäben sich für 
betroffene Betriebe gute alternative Einkom-
menschancen. Interessant könne auch der 
Anbau von Paludi-Kulturen werden, weil zu-
nehmend Biomasse für die stoffliche Nutzung 
gebraucht würde. „Fordern Sie politische  
Gestaltung ein!“, sagte Grethe. Dies sei der 
einzige Weg, um verlässliche wirtschaftliche 
Perspektiven zu entwickeln. 

 Politik verspricht Unterstützung 
Schon in seinem Grußwort hatte sich auch 
Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminis-
ter Werner Schwarz zum heiß diskutierten 
Thema Moore geäußert. Eine Wiedervernäs-
sung könne nur sozialverträglich geschehen. 
Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges 
sagte er: „Ich betone aber: Im Interesse der  
Ernährungssicherheit brauchen wir weiter-
hin auf Gunststandorten hohe Erträge.“ Auf 
die bereits spürbaren Folgen des Klimawan-
dels wies Elisabeth Aß-
mann, Staatssekretärin 
im Landwirtschaftsmi-
nisterium Mecklenburg-
Vorpommerns, hin. Das 
Grußwort der Landwirt-
schaftskammer über-
brachte Vizepräsident 

Hans-Caspar Graf zu Rantzau. Er riet dazu,  
bei aller hehren Zielsetzung des Klima-
schutzes die Wirtschaftlichkeit nicht außer 
Acht zu lassen.
 

 Indikatoren für Nachhaltigkeit 
Als ersten Fachreferenten des Tages hat-
te NDR-Moderator Gerrit Derkowski den 
Vorsitzenden der DLG – Deutsche Land-
wirtschafts-Gesellschaft, Hubertus Paetow, 
begrüßt. Paetow erinnerte daran, dass im 
Brundtland-Bericht der UN 1987 eine nach-
haltige Entwicklung definiert wurde als eine 
Entwicklung, die den Bedürfnissen der heu-
tigen Generation entspricht, ohne die Mög-
lichkeiten künftiger Generationen zu gefähr-
den. Dies sei als globale Leitlinie heute gesetzt. 
Die 17 Ziele, die sich daraus ableiten, hätten 
alle mehr oder weniger direkt mit der Arbeit 
der Landwirte zu tun. Anhand verschiede-
ner Nachhaltigkeitsindikatoren analysierte 
Paetow die Lage des Sektors und stellte eine 
Analysemethode zur Erstellung betrieblicher 
Nachhaltigkeitsprofile vor.

Landwirtschaft der Zukunft im Fokus
Jahrestagung des Landwirtschaftlichen Buchführungsverbandes

Die Grußredner (v.l.): Landwirtschaftsminister Werner Schwarz, Staatssekretärin 
Elisabeth Aßmann und von der Landwirtschaftskammer Hans-Caspar Graf zu Rantzau 
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Teilnehmer der abschließenden Podiumsdiskussion (v. l.): Prof. Dr. Frank Sirocko, Hubertus Paetow, Ferenc Kornis, Prof. Dr. Harald Grethe, 
Prof. Dr. Dr. Christian Henning, Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt, Prof. Dr. Friedhelm Taube  sowie Moderator Gerrit Derkowski 

 Erderwärmung jetzt stoppen 
Einen schnelleren Ausstieg aus fossilen Ener-
gien forderte der Jurist, Philosoph und So-
ziologe Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt. Im Pariser 
Klima abkommen hätten sich die Staaten der 
Welt verpflichtet, die Erderwärmung auf weit 
unter zwei Grad Celsius gemessen am vorin-
dustriellen Temperaturniveau zu begrenzen. 
Daraus ergebe sich für die Weltgesellschaft ein 
Restbudget von 300 Gigatonnen CO2 ab 2020. 
Deutschland dürfe, gemessen am Bevölke-
rungsanteil, davon drei Gigatonnen CO2 bean-
spruchen. Diesen Wert hätten wir schon heute  
zu mehr als der Hälfte verbraucht. Ekardt 
schlug vor, den Handel mit CO2-Zertifikaten 
zu intensivieren und auf Ebene von Schlacht-
höfen und Molkereien einen zusätzlichen 
Emissionshandel für tierische Produkte einzu-
führen. „Mir ist bewusst, dass die aktuelle Si-
tuation für uns alle eine massive Herausforde-
rung ist. Aber so wie bisher geht es nicht weiter.“

 Fruchtfolgen optimieren 
Um nachhaltige Bodenbewirtschaftung ging es 
im Vortrag von Ferenc Kornis, Geschäftsführer  
der Beratungsgesellschaft N.U. Agrar. Dafür 
sei es wichtig, eine an den Standort angepasste, 
wirtschaftliche Fruchtfolge mit ausgeglichener 
Humusbilanz zu finden. Zudem gelte es, dem 
Boden genau das wieder zuzuführen, was ihm 
durch Nutzung entzogen wird. Kurze Pacht-
laufzeiten würden in der Praxis dazu führen, 
dass Landwirte oft nicht bereit seien, langfristig 
in den Boden zu investieren. Würden aber von 
Jahr zu Jahr nur 80 % des notwendigen Dün-
gers eingebracht, setze eine Abwärtsspirale  
ein, die zu einem massiven Ertragseinbruch 
führe. Kornis zeigte, wie auf hohe Erträge zu-
geschnittene, nachhaltige Fruchtfolgen durch 
den Einbau von Sommerungen in Bezug auf 
Bodenfruchtbarkeit, Ungräser und Krank-
heiten wirtschaftlich optimiert werden können.

 Zukunft der Milcherzeugung
Dass die Produktion von Nahrungsmitteln 
tierischer Herkunft aus Gründen des Klima-
schutzes deutlich zurückgehen muss, davon ist 
Agrar wissenschaftler Prof. Dr. Friedhelm Tau-
be von der Uni Kiel überzeugt. Klimaschutz-
gesetz und europäische Farm-to-Fork-Strate-
gie (F2F) seien die Treiber hierfür. Ausführlich 
ging Taube auf die Situation der Milchvieh-

betriebe ein. Auf Hochleistung gezüchte-
te Kühe benötigten eiweißreiches Futter, um  
ihre Milchleistungen zu realisieren. Daher wür-
den die Tiere in starkem Maße mit Getreide 
und Raps gefüttert. Grünlandfutter hingegen 
sei degradiert worden zu einer Strukturkompo-
nente in der Ration, „damit der Pansen über-
haupt noch funktioniert.“ Im Hinblick auf die 
Konkurrenz der Landnutzung für die Human-
ernährung und die Klima- und Umweltkosten 
sei das langfristig nicht sinnvoll. Taube regte 
an, ein Label für Grünlandmilch einzuführen 
und zu vermarkten. Wo immer möglich, soll-
ten Milchviehbetriebe außerdem mit Markt-
fruchtbetrieben kooperieren, indem sie ihre Flä-
chen unter Verwendung vielfältiger Kulturarten  
gemeinsam nutzen. Mit Hilfe von Kleegras bei-
spielsweise könne der Dünger- und Pflanzen-
schutzaufwand erheblich reduziert werden.

 F2F-Strategie auf dem Prüfstand
Prof. Dr. Dr. Christian Henning von der Uni 
Kiel hat gemeinsam mit anderen Forschern 
untersucht, was passiert, wenn die fünf Maß-
nahmen der F2F-Strategie, also 50 % weniger 
chemische Pflanzenschutzmittel, 50 % weniger  
Nährstoffverluste, 20 % weniger Düngemittel, 

10 % Flächen mit großer biologischer Viel-
falt sowie 25 % ökologischer Landbau, gleich-
zeitig in der EU implementiert würden. Ein 
Ergebnis ihrer Simulation waren massive 
Produk tionseinschränkungen. „Das ist auch 
logisch: Wir wollen mehr Ökosystemleistun-
gen und müssen damit die klassischen Pro-
dukte beschränken.“ Aufgrund der gedros-
selten Produktion stiegen die Ab-Hof-Preise 
dramatisch, in der Folge veränderten sich die 
Warenströme, und auch die internationalen 

Preise stiegen an, wenn auch deutlich mode-
rater. Insgesamt erhöhe die F2F-Strategie zwar 
die Ökosystemleistungen, sagte Henning, sie 
schöpfe das Potential des Green Deal aber 
nicht aus, weil dessen Zielvorgaben willkür-
lich seien. Henning und Kollegen haben daher 
weiter versucht, alternativ eine Zielfunktion 
zu maximieren, die auch die Zahlungsbereit-
schaft der Gesellschaft berücksichtigt. Die ge-
fundene Strategie sei optimaler und komme 
mit nur drei Maßnahmen aus: Reduktion der 
Pflanzenschutzmittel um mehr als 70 %, eine 
Verbesserung der N-Bilanz um 75 % sowie ein 
Preis von 280 € je Tonne CO2 -Einsparung.

 Bedeutung des Golfstroms 
Als letzter Fachreferent kam Prof. Dr. Frank 
Sirocko von der Uni Mainz zu Wort. Der 
Geowissenschaftler erklärte die Zusammen-
hänge zwischen Golfstrom, Jetstream und 
dem arktischen Meereis sowie den Einfluss 
auf Temperatur und Niederschlag in Europa. 
Er zeichnete anhand eines Bohrkerns die Ag-
rargeschichte Schleswig-Holsteins nach. Weil 
alle globalen Lagerstätten fossiler Energieträ-
ger im Verlauf des 21. Jahrhunderts erschöpft 
sein würden beziehungsweise deren Abbau  

sich drastisch verteuern werde, liege die  
Zukunft der Energieversorgung nach Auf-
fassung Sirockos eindeutig in der Nutzung 
der Sonnenenergie unter Verwendung von  
Wasserstoff als Speichermedium.

In der abschließenden Podiumsdiskussi-
on stellte Moderator Gerrit Derkowski den  
Referenten auch zahlreiche Fragen, die die 
Gäste der Jahrestagung im Laufe des Tages 
eingereicht hatten. Videos der Vorträge unter  
www.lbv-net.de 
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Seit dem 1. Januar 2023 erhalten gesetzlich 
Versicherte die Arbeitsunfähigkeitsbeschei-
nigungen (AU-Bescheinigungen) für den Ar-
beitgeber und ihre Krankenkasse gewöhnlich 
nicht mehr in Papierform. Stattdessen über-
mittelt der Arzt sie elektronisch direkt an die 
Krankenkasse. Nurmehr auf Anforderung 
kann der Versicherte zusätzlich ein Papier-
exemplar vom Arzt erhalten. Was Arbeits-
abläufe verschlanken soll, sorgt in der prak-
tischen Anwendung bei vielen Unternehmen 
für Mehrarbeit und Frustration. Ein Grund ist, 
dass das neue digitale Verfahren keine auto-
matische Bereitstellung einer AU-Bescheini-
gung für die Arbeitgeber vorsieht – weder 
durch die Krankenkasse noch durch den Arzt.

Dies hat zur Folge, dass Arbeitgeber be-
ziehungsweise deren Steuerberater oder 
andere lohnabrechnende Stellen die AU- 
Bescheinigung rechtzeitig vor Erstellung der 
Lohn- und Gehaltsabrechnungen selbst elek-
tronisch bei der Krankenkasse abrufen müs-
sen. Das aber setzt zum einen ein Buchhal-
tungssystem mit Schnittstellen zu allen rund 
100 deutschen Krankenkassen voraus. Zum 

anderen funktioniert der Abruf erst dann, 
wenn der Arzt die Daten auch tatsächlich der 
Krankenkasse übermittelt hat. Das Handels-
blatt und andere Medien haben jüngst darü-
ber berichtet, dass sowohl technische Proble-
me als auch ein verspäteter Dateneingang die 
Arbeitsabläufe in der Lohnabrechnung vieler 
Unternehmen bisher deutlich erschwert statt 
erleichtert haben. 

Hinzu kommt, dass die neue Regelung 
ausschließlich für gesetzlich versicherte Ar-
beitnehmer sowie für geringfügig entlohnte 
Beschäftigte einschließlich Rentner, Werk-
studenten und kurzfristig Beschäftigte gilt. 
Weder wurde das Kinderkrankengeld in 
das System integriert, noch umfasst es auch  
privat versicherte Arbeitnehmer. Privatver-
sicherte legen also ihre AU-Bescheinigungen 
ihren Arbeitgebern weiterhin in Papierform 
vor. Dadurch sind bei der Lohnabrechnung 
Doppelstrukturen entstanden. Berichtet wird, 
dass einige Unternehmen ihre gesetzlich ver-
sicherten Angestellten aus pragmatischen 
Gründen dazu auffordern, sich bei Krank-
schreibung weiterhin den „gelben Zettel“  

ausstellen zu lassen, um Chaos bei der Lohn- 
und Gehaltsabrechnung vorzubeugen.

Die AU-Bescheinigung ist ein offizielles 
Dokument, das dem Arbeitnehmer beschei-
nigt, aufgrund einer Krankheit nicht arbeits-
fähig zu sein. Dieser Nachweis muss spätes-
tens ab dem dritten Krankheitstag in Folge 
dem Arbeitgeber vorgelegt werden, dieser 
kann die Krankschreibungspflicht aber auch 
schon ab dem ersten Krankheitstag vor-
schreiben. In der Lohnbuchhaltung werden 
Krankentage notiert. Arbeitgeber sind für 
sechs Wochen zur Entgeltfortzahlung ver-
pflichtet, danach zahlt die Krankenkasse 
das Krankengeld. Bei Privatversicherten ist 
das Krankentagegeld möglich. Sofern eine 
Kanzlei des LBV Unternehmensverbundes 
für Sie die Lohnabrechnungen erstellt, infor-
mieren Sie diese bitte rechtzeitig, wenn sich 
Arbeitnehmer bei Ihnen krank melden. An 
deren Meldepflicht hat sich nichts geändert: 
Ihre Arbeitnehmer müssen Ihnen weiterhin 
mitteilen, dass und seit wann sie arbeitsunfä-
hig sind und wie lange die Arbeitsunfähigkeit  
voraussichtlich andauern wird. 

Elektronische Krankmeldung
Neuregelung sorgt für Doppelstrukturen und Mehraufwand

Lohndokumente digital verteilen
Mit Cloud-Lösungen Kosten und Ressourcen sparen
In vielen Unternehmen läuft der Prozess, al-
len Beschäftigten die Lohn- und Gehaltsab-
rechnungen zukommen zu lassen, Monat für 
Monat noch immer aufwändig per Hand ab. 
Doku mente ausdrucken und kuvertieren, dann 
entweder frankieren und verschicken oder  
sortieren und persönlich verteilen – das alles 
kostet Zeit und Ressourcen. Dabei lässt sich 
dieser Vorgang einfach, schnell und kosten-
sparend digitalisieren. Zum Beispiel mit der 
cloudbasierten Anwendung „Arbeitnehmer 
online“ der Datev, die bereits von vielen unserer 
Mandanten verwendet wird und auch im LBV  
Unternehmensverbund zum Einsatz kommt.

Mit „Arbeitnehmer online“ können Sie Ge-
haltsdokumente auf digitalem Weg an Ihre 
Belegschaft verteilen. Nachdem die Lohn- und 
Gehaltsabrechnungen erfolgt sind, stehen die 

Dokumente automatisch in der Datev-Cloud 
für Ihre Mitarbeiter zum Abruf bereit. Für ei-
nen bestmöglichen Schutz der vertraulichen 
Daten erfolgt die Anmeldung nach dem Prin-
zip der Zwei-Faktor-Authentisierung: Um auf 
ihr Konto in „Arbeitnehmer online“ zugreifen  
zu können, müssen Ihre Mitarbeiter neben  
einer bei der Registrierung hinterlegten  
E-Mail-Adresse und ihrem jeweiligen persön-
lichem Passwort zusätzlich einen Zahlencode 
eingeben, den eine sogenannte Authenticator 
App generiert. Authenticator Apps werden 
von mehreren Anbietern, darunter Google  
und Microsoft, kostenlos in App-Stores  
angeboten und können auf Smartphones,  
Tablets und PCs installiert werden.

Bei einer Umstellung auf papierlose  
Lohnabrechnungen müssen nicht sämtliche 

Lohn- und Gehaltsabrechnungen gleichzei-
tig umgestellt werden, wenn zum Beispiel in 
Einzelfällen Mitarbeiter nicht über die tech-
nischen Zugangsvoraussetzungen verfügen  
oder noch nicht sofort am elektronischen 
Übermittlungsverfahren teilnehmen möchten.

Neben Lohn- und Gehaltsabrechnungen  
übermitteln Sie mit „Arbeitnehmer online“ 
auch Sozialversicherungsnachweise und 
Lohnsteuerbescheinigungen papierlos und 
digital. Ihre Mitarbeiter werden per E-Mail  
informiert, wenn neue Dokumente für sie 
vorliegen. Die Unterlagen sind jederzeit  
abrufbar und können heruntergeladen oder 
ausgedruckt werden. Die im jeweiligen  
Account bereitgestellten Lohndokumente  
werden so lange aufbewahrt, wie der Account 
besteht. 
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LBV Unternehmensverbund aktuell

Der Delegiertenausschuss des Landwirt-
schaftlichen Buchführungsverbandes (LBV) 
hat in seiner Sitzung im März  2023 be-
schlossen, die Gebühren für die Erstellung 
der Buchführung und des Jahresabschlusses  
ab dem Wirtschaftsjahr 2023/24 beziehungs-
weise 2024 um 10 % anzuheben. Die An-
passung erfolgt verteilt über zwei Jahre mit 
einer Erhöhung um jeweils fünf  Prozent-
punkte. Mit der Anhebung der Gebühren-
sätze wird der allgemeinen Kostensteigerung 
Rechnung getragen, um die Leistungsfähig-
keit Ihrer Bezirksstelle auch für die Zukunft 
sicherzustellen.

Wie die meisten Steuerberater in Deutsch-
land sind auch die steuerberatenden Tochter-
gesellschaften des LBV bei der Abrechnung 
ihrer Leistungen an die gesetzliche Steuer-
beratervergütungsverordnung (StBVV) ge-
bunden. Anders ist das im LBV selbst: Auf-
grund der besonderen Rechtsform eines 
durch die land- und forstwirtschaftlichen 
Mitglieder getragenen wirtschaftlichen 
Vereins besteht hier die Besonderheit einer  
eigenen in der Vereinssatzung verankerten 
Gebührenordnung. Für die wesentlichen 
Grundleistungen wie Buchhaltung und  
Jahresabschlusserstellung beinhaltet die-
se Gebührenordnung eigene Tabellen zur 
Berechnung der Gebühren nach der Höhe  
der Geldbewegung und Betriebsfläche. Für 
einzelne Leistungen verweist die LBV-
Gebühren  ordnung auf die StBVV, so zum 
Beispiel zur Berechnung der Gebühren für 
die Erstellung der Einkommensteuererklä-
rung, die Ermittlung nicht landwirtschaft-
licher Einkünfte, die Lohnbuchführung so-
wie verschiedene steuerliche Sonderarbeiten. 

Nachdem die letzte Gebührenerhöhung 
des LBV sechs Jahre zurückliegt, folgt der 
Delegiertenausschuss nun zeitlich der An-
passung der StBVV, die mit einer Erhöhung 
von rund 12 % bereits zum 1.  Juli  2020 in 
Kraft getreten ist. Land & Wirtschaft und 
das SHBB Journal hatten in den Ausgaben 
3/2020 ausführlich darüber berichtet. 

In eigener Sache
Gebührenanhebung im
Landwirtschaftlichen 
Buchführungsverband

Zur ordentlichen Mitgliederversammlung 
des Landwirtschaftlichen Buchführungs-
verbandes konnte die Vorsitzende des De-
legiertenausschusses, Gesa Kohnke-Bruns, 
am 12.  Januar rund 200  Mitglieder und  
Gäste in Neumünster begrüßen. Nach-
dem der Vorstands-
vorsitzende Hilmar 
Kellinghusen den 
Jahresbericht des 
Vorstandes vorge-
stellt hatte, berich-
tete Heinrich Mou-
gin über das Ergebnis 
der Rechnungsprü-
fung. Anschließend 
standen Wahlen 
zum Delegierten-
ausschuss auf der 
Tagesordnung. Die 
Delegierten Thies 
Hadenfeldt, Carsten 

Kühl und Werner Schwarz schieden turnus-
gemäß aus dem Ausschuss aus und standen 
für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung. 
Sie wurden mit einem herzlichen Dank für 
ihr langjähriges ehrenamtliches Engage-
ment verabschiedet. Gesa Kohnke-Bruns 
und Dietrich Jänicke, deren Amtszeit eben-
falls turnusgemäß endete, wurden für fünf  
weitere Jahre wiedergewählt. Außerdem  
wählte die Mitglieder-
versammlung zwei 
Kandidaten neu in 
den Delegiertenaus-
schuss: Inga Balke aus 
Nützen bei Kalten-
kirchen und Hauke 
Meyer aus Holzdorf 
bei Eckernförde. Da-
mit vertreten nun-
mehr 27  Delegierte 
im Delegiertenaus-
schuss die Interessen 
der Mitglieder des 
Landwirtschaftlichen  
Buchführungsverban-
des. 

Den Geschäfts-
bericht für das Ge-
schäftsjahr  2021/22 
können Mitglieder 
ab sofort im Internet 
über www.lbv-net.de 
bestellen. 

Mitgliederversammlung

Neue Mitgliederverwaltung
Der Landwirtschaftliche Buchführungs-
verband organisiert gegenwärtig seine 
Mitglieder verwaltung neu. Die bisherige 
dezentrale Mitgliederverwaltung durch die 
betreuenden Bezirksstellen wird durch ein 
zentrales System ersetzt (Land und Wirt-
schaft berichtete in Ausgabe 02/2022). Dieser  
Schritt ist notwendig, weil die Zahl der in den 
Eigenverwaltungssystemen der Bezirksstellen  
geführten Mandanten von der Mitglieder-
anzahl im Landwirtschaftlichen Buchfüh-
rungsverband zunehmend abweicht. Auf-
grund gesetzlicher Regelungen darf der 

Landwirtschaftliche Buchführungsverband 
ausschließlich Mitglieder steuerlich beraten. 

Anfang Februar dieses Jahres haben wir 
alle in den Bezirksstellen geführten Man-
danten, die in den vergangenen drei Wirt-
schaftsjahren für Leistungen des Land-
wirtschaftlichen Buchführungsverbandes 
eine Rechnung erhalten haben, angeschrie-
ben und ihren Mitgliedsstatus erfragt. Für 
die zahlreichen Rückmeldungen und Ihre 
Mithilfe bedanken wir uns an dieser Stelle. 
Gleichzeitig bitten wir alle, die noch nicht 
geantwortet haben, dies nachzuholen. 

 Thies Hadenfeldt  
(ausgeschieden)

Carsten Kühl
(ausgeschieden)

Werner Schwarz
(ausgeschieden)

Die Vorsitzende des Delegiertenausschusses  
Gesa Kohnke-Bruns führte durch die Versammlung

Inga Balke 
(neu gewählt)

Hauke Meyer 
(neu gewählt)
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Der Unternehmer sieht Chancen, 
die andere nicht sehen.  
Er überwindet die Angst  
vor dem Neuen.

Branco Weiss, 
schweizerischer Unternehmer und Mäzen 
(1929 – 2010)

„

Digitales Arbeiten und die damit verbundene 
Effizienzsteigerung können Personalengpäs-
se teilweise kompensieren oder zumindest 
abmildern. Durch Einsatz moderner Tech-
niken zum Beispiel in der Büroarbeit lassen 
sich wiederkehrende Prozesse verschlanken, 
und Sie als Unternehmer und Ihre Fachkräfte 
werden entlastet. Positiver Nebeneffekt: Ein 
hoher Digitalisierungsgrad macht Unter-
nehmen attraktiver für junge Leute, denen 
das Arbeiten in digitalen Strukturen wichtig 
ist und Freude macht. 

Für die Kanzleien und gewerblich tätigen 
Tochtergesellschaften im LBV Unternehmens-
verbund steht die enge persönliche Betreuung 
von Ihnen, unseren Mitgliedern, Mandanten 
und Kunden, wie eh und je im Mittelpunkt 
der Arbeit. Auch uns helfen moderne Tech-
nologien dabei, immer mehr Aufgaben für Sie 
digital zu erledigen, denn auch wir sind vom 
zunehmenden, allgemeinen Fachkräftemangel 
betroffen. Deshalb haben wir dieser Ausgabe 
von Land und Wirtschaft einen Flyer beigelegt, 
der über die Ausbildung und Karrieremög-
lichkeiten im Steuerfach informiert. Wenn 
Sie jemanden kennen, der kurz vor dem Schul- 
oder Studienabschluss steht, Freude am Um-
gang mit Menschen und ein gutes Verständ-
nis für wirtschaftliche Zusammenhänge hat, 
geben Sie den Flyer gern weiter! 

Freya Bennemann, B.Sc.
• Ausbildung zur Schifffahrtskauffrau • Betriebswirtschaftsstudium  
• StB-Anwärterin in der Kanzlei Oldenburg und der zentralen Steuer-
abteilung in Kiel
▶ weitere Steuerberaterin in der Steuerabteilung in Kiel

Laura Marie Köster
• Ausbildung zur Steuerfachangestellten • Fortbildung zur Steuerfachwirtin 
• StB-Anwärterin in der Kanzlei Preetz
▶ weitere Steuerberaterin in der Kanzlei Preetz

Sabine Reinhold, B.Sc.
• Agrarstudium • StB-Anwärterin in der Kanzlei Bad Segeberg
▶ weitere Steuerberaterin in der Kanzlei Bad Segeberg

Hendrik Schumacher
• Ausbildung zum Steuerfachangestellten • Fortbildung zum Steuerfachwirt 
• StB-Anwärter in der Kanzlei Bad Segeberg
▶ weiterer Steuerberater in der Kanzlei Bad Segeberg

Anfang diesen Jahres haben drei Anwärterinnen und ein Anwärter 
erfolgreich ihr Steuerberaterexamen absolviert: 

Land und Wirtschaft gratuliert allen vieren sehr herzlich und wünscht viel Erfolg 
und Zufriedenheit für ihre zukünftigen Aufgaben! 

Herzlichen Glückwunsch
zur erfolgreichen Prüfung

Digitalisierung 
zieht Fachkräfte an


